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Di e J a m a i k a - R e g i e r u n g h a t 
Schleswig-Holstein in den letzten 
fünf Jahren auf Kurs gebracht. Mit 

mutigen Reformen und neuen Ideen 
haben wir für Chancengerechtigkeit, 
m o d e r n e u n d w e t t b e w e r b s f ä h i g e 
Infrastrukturen und sozialen Aufstieg 
gekämpft. Wir haben mit der KiTa- Reform 
die frühkindliche Bildung im Land neu 
g e o r d n e t u n d d i e r i c h t i g e n 
Rahmenbedingungen für eine qualitativ 
hochwertige und bezahlbare Bildung für 
unseren Nachwuchs gelegt. Wir haben 
den Sanierungsstau im Bereich der 
Verkehrsinfrastruktur beendet. Der 
Baustart der Festen Fehmarnbeltquerung 
i s t e r f o l g t , e i n e s d e r g r ö ß t e n 
Verkehrsprojekte unserer Zeit wird 
Realität. In Zukunft wird Schleswig-Holstein 
und ganz damit Deutschland noch enger 
mit den skandinavischen Partnern in 
Norden vernetzt sein. Wir haben riesige 
Fortschritte im Glasfaseraufbau gemacht 
und weitere graue Flecken in Sachen 
N e t z a b d e c k u n g b e s e i t i g t . D i e 
Gründerszene in Schleswig-Holstein 
wurde aus dem Dornröschenschlaf geholt, 
wir haben uns zum gründungsstärksten 
Flächenland entwickelt. All das zeigt eine 
klar erkennbare liberale Handschrift in den 
vergangenen vier Jahren Regierungszeit. 
Auch unser Bundesland ist von der 
Auswirkungen der weltweit verheerenden 
Corona-Pandemie nicht verschont worden. 
Schleswig-Holstein ist besser aus der Krise 
gekommen als die meisten anderen 
Bundesländer. Dies liegt an einem 
entschlossenen und zielgerichteten 
R e g i e r u n g s h a n d e l n u n d e i n e m 
verantwortungsbewussten Mitwirken eines 
Großteils der Bevölkerung. Wir haben 
bewiesen: Auch in Krisenzeiten steht 
Schleswig-Holstein zusammen. 

Doch auch bei uns sind schlechtere 
B i ldungschancen durch verpasste 
Unterrichtsstunden, die Gefahr einer 
höheren Arbeits losigkeit und neu 
angehäufte Schulden Kollateralschäden 
der Pandemiebewältigung. Sie betreffen 
vor allem die junge Generation. 
Schon vor der Pandemie stand unsere 
G e s e l l s c h a f t v o r d r e i g r o ß e n 
Herausforderungen: die Digitalisierung, 
d i e D e k a r b o n i s i e r u n g u n d d e r 
demographische Wandel werden großen 
Einfluss auf unser zukünftiges Leben 
h a b e n . D i e p o l i t i s c h e n 
Entscheidungsträger auf allen Ebenen 
werden die Rahmenbedingungen für die 
Ausgestaltung des gesellschaftlichen 
Wandels bestimmen. Dabei gilt es, die 
gesamte Bevölkerung, unabhängig von 
Alter, Geschlecht und sozialer Herkunft, 
mitzunehmen. 
Politik wird sich in den kommenden 
Monaten daran messen lassen müssen, ob 
sie es schafft, allen Menschen wieder eine 
Perspektive zu geben. Es braucht 
Überzeugungstäter, die im Individuum 
und nicht im Staat die größten Chancen 
sehen. Und es braucht eine politische 
Kraft, die im Wandel die Chance sieht. Die 
auf Innovationen und technologischen 
Fortschritt setzt, an neue Ideen glaubt und 
positiv in die Zukunft blickt. 
Das umzusetzen, ist für uns Liberale 
Auftrag und Verpflichtung zugleich. 2017 
war erst der Anfang. Wir treten an – für 
alle, die mehr vom Leben wollen!

PRÄAMBEL
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I – Ein Update für unser Bildungssystem 

Das Bildungssystem der Zukunft muss jedem Einzelnen das Rüstzeug mitgeben und die 
Kompetenzen vermitteln, die es ihm ermöglichen, seine individuellen Potentiale voll 
auszuschöpfen und das zu werden, was er will. Kindertagesstätten, Schulen, 
Universitäten und alle anderen Bildungseinrichtungen müssen Lernende jeden Alters 
auf das Leben in einer digitalisierten Welt vorbereiten. 
Zugang zu Bildung und Wissen muss jedem offen stehen, unabhängig von Alter; 
Geschlecht und Herkunft. Gerade zu Beginn des Lebens dürfen Aufstiegschancen nicht 
vom Einkommen der Eltern abhängig sein. Hier muss der Staat seiner Aufgabe gerecht 
werden und jedem den Zugang zu einem Grundmaß an Bildung zusichern. Gerechte 
Chancen zu Beginn müssen aber am Ende nicht zum selben Ergebnis führen. Wir sind 
überzeugt: die Herausforderungen der Zukunft lassen sich nicht ausschließlich mit 
Hochschulabsolventen lösen. Die Unterschiedlichkeit der Menschen muss sich auch in 
unserem Bildungssystem widerspiegeln. Jeder Einzelne hat einzigartige Talente und 
Fähigkeiten, die es gilt, bestmöglich zu fördern. Dafür bedarf es vielfältiger Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten nicht nur im akademischen Bereich. 
Hohe Qualität in allen Bildungseinrichtungen, von der Kindertagesstätte bis zur 
Universität, steht für uns an erster Stelle. Mit höheren Investitionen in Bildung, einer 
Reform unseres Schulsystems und einer gezielten Wissenschaftsförderung arbeiten wir 
darauf hin, dass unser Land zukünftig nicht mehr zu den Schlusslichtern, sondern zu den 
Bildungs- und Innovationsmeistern in Deutschland gehört. 

Beste Bildung von Beginn: Kindertagesstätten stärken 
Mit der Kita-Reform haben wir den ersten Schritt einer Mammutaufgabe geschafft: 
unsere Kindertagesstätten (kurz Kita) zu den besten in ganz Deutschland zu machen. Um 
das zu schaffen, sind auch zukünftig umfassende Investitionen in den frühkindlichen 
Bereich notwendig. 
Der Ausbau von Kita-Plätzen muss weiterhin prioritär behandelt werden. Dabei muss 
nicht nur die Anzahl der Betreuungsplätze ausgebaut, sondern vor allem auch die 
Qualität der Betreuung weiter verbessert werden. Kinder besuchen Kitas bereits im 
früheren Alter und verbringen viele Stunden in den Einrichtungen. Die Aufgaben des 
Personals gehen damit immer weiter über die einer reinen Betreuungsleistung hinaus. 
Die Heranwachsenden sollen in spielerische Situationen, bei bewusster Anleitung, 
Fähigkeiten, wie Kommunikation und Sozialverhalten erwerben. Grundlegend hierfür ist, 
dass Kinder kontinuierlich mit gleichbleibenden Vertrauens- und Beziehungspersonen 
arbeiten. Entsprechend ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher sollen eine 
entwicklungspädagogische Begleitung vom Eintritt in die Kita bis zur Einschulung 
leisten. Kitas in Schleswig-Holstein werden von vielen verschiedenen Trägern 
unterhalten, die für unterschiedliche Zielgruppen von Eltern und Kinder 
unterschiedliche Schwerpunkte anbieten. Wir unterstützen diese Vielfalt. 
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Hierzu fordern wir: 

• die abschließende Überarbeitung der Kita-Datenbank, um Doppelstrukturen zu 
vermeiden und die Datenverarbeitung in Kita und Verwaltung zu vereinfachen. 

• keine Einführung eines Bedarfszensus für Betreuungsbedarfe in Schleswig Holstein. 
Die Informationslage über Betreuungsbedarfe ist umfassend genug, um in Gänze 
festzustellen, welche Angebote wo gebraucht werden. Eine regelmäßige anonyme 
Umfrage bei zufällig ausgewählten Eltern mit Kindern von null bis sechs Jahren soll für 
eine bessere Ermittlung umgesetzt werden. So wollen wir auch die Betreuungsbedarfe 
feststellen, von Kindern, die noch nicht in einer Kita sind und deshalb oft nicht erfasst 
werden. 

• flexible Betreuungszeiten flächendeckend zu etablieren. Diese müssen sich an den 
Lebensrealitäten der Familien orientieren. Wir wollen Randzeitengruppen flexibler 
gestalten, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. In Gebieten mit 
besonders hoher Schichtarbeiterzahl wollen wir prüfen, ob flexible Ganztagskitas oder 
gar Nachtkitas eingerichtet werden können. 

• den individuellen Start in die Kita. Die unterjährige Aufnahme eines Kindes in eine Kita 
muss erheblich vereinfacht werden. 

• dass jedes Kind, das in Schleswig-Holstein die Kita verlässt, Deutsch sprechen und 
verstehen kann, um einen guten Start in den Schulalltag zu erleichtern. Wir wollen, 
dass die Kinder regelmäßig auf ihre Deutschkenntnisse und Sprachfähigkeiten geprüft 
werden, um bei individuellen Bedarfen frühzeitig mit Deutsch- oder Logopädie- 
Kursen unterstützen zu können. 

• die Stärkung der Tagespflege, indem wir das Angebot durch Tagespflegepersonen 
ausbauen. Um Kinder in der Tagespflege im Krankheitsfall der Tagespflegepersonen 
betreuen zu können, sollen regionale Netzwerke geschaffen bzw. ausgebaut werden 
zwischen Kitas und Tagespflegepersonen, um kurzfristig freie Kapazitäten nutzen zu 
können. Die Kooperation von bis zu drei Tagespflegepersonen begrüßen wir. 

• besondere Betreuungsangebote, die über den Standard der Kita-Reform 
hinausgehen, sollen kostendeckend, über den gedeckelten Elternbeitrag hinweg, 
individuell vergütet werden können. 

• eine solide Finanzierung der Kitas. Durch Kreise gesetzte Mindeststandards, die über 
die vom Land geförderten Standards hinausgehen, müssen von den Kreisen 
entsprechend vergütet werden, um gemäß des Konnexitätsprinzips die Kommunen 
nicht übermäßig zu belasten. 

Fachkräfte in den Tagesstätten 
Das wichtigste für eine erfolgreiche frühkindliche Bildung in den Kitas sind die 
Erzieherinnen und Erzieher. In Schleswig-Holstein ist, wie in ganz Deutschland, ein 
immer größer werdender Fachkräftemangel zu verzeichnen. Diesen werden wir in den 
kommenden Jahren durch eine Attraktivitätssteigerung des Berufsfeldes entgegnen 
müssen, um eine qualitative Betreuung weiterhin zu gewährleisten. 
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Hierzu fordern wir: 

• eine praxisorientierte Ausbildung mit Gehalt. Wir setzen uns dafür ein, dass die 
Ausbildung zum Sozialpädagogischen Assistenten gefördert und berufsbegleitend 
stattfinden kann, um die finanziellen Hürden für die Erlernung des Berufs zu senken. 
Die praxisintegrierte Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher wollen wir ausbauen. 

• Anreize für Fortbildungen zu setzen. Dem Erziehungspersonal sollen erworbene 
Sonderqualifikationen, wie beispielsweise sprachpädagogische Zusatzausbildungen, 
zusätzlich vergütet werden. 

• bessere Planung für mehr Weiterbildungsangebote. Die Terminierungen von 
Fortbildungen und Lehrgängen darf sich möglichst nicht mit dem Kitabetrieb 
überschneiden. Die oftmals sowieso schon dünne Personaldecke darf nicht noch 
zusätzlich belastet werden. 

• Qualifikationen aus anderen Bundesländern sofort und ohne Nachqualifikation sofort 
anzuerkennen. Auch die bürokratischen Vorschriften zur Anerkennung von 
Qualifikationen aus dem Ausland müssen gesenkt werden. 

• Die Erhöhung von vollzeitfähigen Stellen, insbesondere auch zum Ausbau von 
Ganztags-KiTa- Plätzen sowie auf Festanstellung zu setzen. 

Schulen der Zukunft 
Bildung ist unser wichtigster Rohstoff. Schulen sind einer der zentralen Orte, an denen 
dieser Rohstoff gefördert wird. Wir müssen ihnen deshalb endlich den Stellenwert 
einräumen, den sie verdienen. Eine veraltete Ausstattung, überholte Lern- und 
Lehrkonzepte, mangelnde Vergleichbarkeit und eine praxisferne Lehrerausbildung sind 
akute Probleme des altersschwachen Schulsystems. 
Wir brauchen ein Update für unsere Schulen! Wir wollen Schülerinnen und Schüler 
endlich auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten. Zeitgleich tragen wir dazu 
bei, dass Bildungserfolg nicht mehr von der Herkunft und dem Geldbeutel der Eltern 
abhängt. Wir wollen individuelle Stärken besser fördern und dafür sorgen, dass 
Schwächen gezielt ausgeglichen werden. 

Mehr Freiheit für unsere Schulen! 
Wir wollen mit unseren Reformen nicht bei einer Neugliederung des Schulsystems 
ansetzen, sondern in den Bereichen Lehrerausbildung, Kompetenzvermittlung und 
Digitalisierung. Unsere Vorschläge zielen darauf ab, die Qualität der Bildung im Land 
nachhaltig zu verbessern und gleichzeitig Schulen, Lehrkräften und Schülern mehr 
Freiheiten und Gestaltungsspielraum zu ermöglichen. Durch einen transparenten 
Leistungswettbewerb, insbesondere zwischen weiterführenden Schulen, wollen wir die 
Qualität des schleswig-holsteinischen Bildungswesens verbessern. 
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Hierzu fordern wir: 
• Ausgaben für Bildung bei der Priorisierung einen höheren Stellenwert einzuräumen. 

Sparmaßnahmen im Bildungshaushalt dürfen nur als Ultima Ratio vorgenommen 
werden. 

• mehr Autonomie für die Schulen. Jede Schule soll sich ein eigenes Profil geben und 
Personal, Lehrmittel und Lehrmethoden selbst auswählen können. Hierzu bekommt 
jede Schule ein eigenes Budget, welches sie flexibel einsetzen kann. 

• die Finanzierung von Schulen in ein Bildungsgutschein-Modell umzuwandeln: Die 
Schule erhält einen bestimmten Betrag pro Schüler, über den sie eigenverantwortlich 
verfügt. Hinzu kommt ein Sockelbetrag, der das Überleben von Schulen gerade im 
ländlichen Raum ermöglicht. Der Wert der Bildungsgutscheine variiert nach Alter und 
Bedarf. 

• an jeder Schule soll eine optionale Nachmittagsbetreuung angeboten werden. 
• ein funktionierendes Beratungs- und Unterstützungsangebot aus Schulpsychologen, 

Schulsozialarbeitern und Beratungslehrern an den Schulen zu etablieren. In diesem 
Zusammenhang soll auch die Prävention von Mobbing verstärkt in den Vordergrund 
rücken. 

• den Gymnasien im Land weiterhin die Möglichkeit zu geben, zwischen achtjährigen 
(G8) und neunjährigen Bildungsangeboten (G9) zu wählen. 

Reform unseres Schulsystems 
Schulabschlüsse innerhalb Deutschlands müssen vergleichbar sein. Hinter dem 
jeweiligen Schulabschluss müssen erworbene Fertigkeiten stehen, die Lehrpläne und 
Prüfungen müssen an diese Anforderungen flächendeckend angepasst werden. Ein 
Gymnasialabschluss soll einer Hochschulbefähigung entsprechen, der mittlere 
Schulabsch luss muss zur Aufnahme der überwiegenden Anzahl von 
Ausbildungsberufen befähigen. Der erste Schulabschluss ist ein Nachweis für 
grundlegende Fertigkeiten in den Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen. 

Hierzu fordern wir: 
• mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem. So sollen die Abschlüsse an den 

Schulformen nach dem Kredo „Kein Abschluss ohne Abschluss“ jeweils zum Anstreben 
des nächst höher gelegenen Bildungsabschlusses befähigen. Hierzu sollen Lehrpläne 
soweit möglich aufeinander abgestimmt und, falls erforderlich, Aufbaukurse 
geschaffen werden, um einen Wechsel so einfach wie möglich zu gestalten. 

• eine verpflichtende Beratung im Sinne einer Schulartenempfehlung in der 4. Klasse. 
• die Bewertung von Leistungen an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe auf einer 

e i n h e i t l i c h e n N o t e n s k a l a ( g r u n d l e g e n d e s A n f o r d e r u n g s n i v e a u ) . 
Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe sollen zwei Leistungsniveaus anbieten 
(grundlegendes Anforderungsniveau und erhöhtes Anforderungsniveau), zwischen 
welchen sich die Schüler entschieden können. Die Bewertung in der Oberstufe erfolgt 
weiter auf erhöhtem Anforderungsniveau. 

• einheitliche schriftliche Abschlussprüfungen für alle Schulabschlüsse. Hierzu setzen wir 
uns auf Bundesebene für ein bundesweites Zentralabitur, sowie einheitliche ESA- und 
MSA-Abschlüsse mit gleichen schriftlichen Prüfungen in allen Bundesländern ein. 
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• Klausuren in Abschlussklassen, wie an Universitäten bereits üblich, anonym zu 
bewerten. Reguläre Klausuren in Abschlussklassen sollen daher nicht mehr von der 
unterrichtenden Lehrkraft korrigiert werden, sondern von anderen Fachlehrkräften 
derselben Schule. Die Abschlussprüfungen sollen schulextern korrigiert werden, um 
die Anonymität zu gewährleisten. 

• Noten als Leistungsnachweise ab der 3. Klasse beizubehalten. Bewertungsbögen als 
einzige Leistungsnachweise ab der 3. Klasse sind abzuschaffen. 

• Die Einführung und Förderung von Talentschulen, nach Vorbild des bereits erfolgreich 
erprobten nordrhein-westfälischen Modells. 

Schulen zu Lernorten der Zukunft machen 
Der Lernortschule muss im 21. Jahrhundert ankommen und Schülerinnen und Schüler 
auf einen erfolgreichen Einstieg in ein selbstständiges Leben vorbereiten. Hierzu gehört 
nicht nur die Vermittlung von Fertigkeiten für die weitere Ausbildung, sondern auch eine 
Vorbereitung auf das gesellschaftliche Leben und den beruflichen Werdegang. Dazu 
mangelt es in unserem Schulsystem häufig an Praxis. Eine verstärkte Kooperation 
zwischen Schulen und Unternehmen, aber auch Forschungseinrichtungen oder anderen 
Partnern, kann einen praxisnäheren Schulalltag ermöglichen. 
Schulen sollen auch räumlich zu Lernorten der Zukunft werden. Je nach Profil können 
diese Lernräume ganz unterschiedlich gestaltet werden. Beispielsweise können analoge 
und digitale Werkstätten, in welchen es die Möglichkeit gibt, Videos zu schneiden, 
digitale Fotographie zu lernen etc., eingerichtet werden. Hierbei soll Schulen ein 
größtmögliches Maß an Freiheit eingeräumt werden. Zudem wollen wir den Schulen die 
Möglichkeit geben, sich mehr in das gesellschaftliche Leben vor Ort zu integrieren. 

Hierzu wollen wir: 
• Innovationsfonds zur Finanzierung von innovativen Schulversuchen bereitstellen, um 

den sich staatliche und freie Schulen unbürokratisch bewerben können. Die 
Genehmigung von Schulversuchen wollen wir vereinfachen. 

• ehrenamtliche Tätigkeiten besser in den Schulalltag einbinden. Einzelne Kurse oder 
Bestandteile der Grundausbildung der Feuerwehr oder des Deutschen Roten Kreuzes 
können als Wahlfach oder im Rahmen des Ganztags angeboten werden. 

• die Kooperationen mit Sportvereinen stärken. Hierzu soll es möglich sein, dass ab der 
8. Klasse Sportkurse in Vereinen als Alternative zum regulären Sportunterricht gewählt 
werden können. Um eine entsprechende Qualität sicherzustellen, muss das externe 
Sportangebot von einem ausgebildeten Trainer (mind. Trainer C-Lizenz) angeboten 
werden. 

• die Kooperation zwischen Unternehmen und Schulen verstärkt ermöglichen. Hierzu 
soll an allen Schulformen die Möglichkeit für Gastunterricht von Personal aus der 
Wirtschaft und Wissenschaft eingeführt werden, um einen praxis- und berufsnahen 
sowie vielseitigen Unterricht zu ermöglichen. 

• regionale Bildungsstätten errichten, in denen Schüler ergänzend zum Unterricht 
praktische Einblicke in MINT-Themen und dazugehörige Berufsbilder erhalten können. 

• die Qualität der Berufsorientierung an den Schulen durch Praktika, Exkursionen, 
Ausbildungsbotschafter und Einblicke in die Praxis der Betriebe verstärken. 
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• einen besseren schulübergreifenden Austausch und einen Austausch der Lehrkräfte 
untereinander ermöglichen. Hierzu soll ein regelmäßiger Austausch auf Ebene der 
Schulleitung, aber auch zwischen den Fachlehrern im Rahmen einer halbjährig 
stattfindenden Schulleiter- beziehungsweise Fachlehrer-Forums eingerichtet werden. 

• Europaschulen auszubauen, um Jugendlichen die Idee des geeinten Europas näher zu 
bringen und sie in diesem Kontext auf das spätere Leben vorzubereiten. 

• Die Einführung eines verpflichtenden Schulfachs Wirtschaft, in dem grundlegende 
ökonomische Kompetenzen erworben sowie Wissen über Steuern und 
Sozialleistungen vermittelt wird. 

Eine Digitalisierungsoffensive für unsere Schulen 
Um Schülerinnen und Schüler adäquat auf den Arbeitsmarkt und das Leben der Zukunft 
vorzubereiten, bedarf es einer digitalen Revolution im Schulsystem. Gleichzeitig bietet 
die digitale Bildung eine noch bessere Möglichkeit, individuelle Stärken zu fördern und 
Lernschwächen auszugleichen, ohne dass hierfür mehr Lehrpersonal benötigt wird. 
Der Erfolg der Digitalisierung unseres Schulsystems hängt maßgeblich von der 
technischen Ausstattung der Schulen und der digitalen und mediendidaktischen 
Kompetenzen der Lehrkräfte ab. Um die Voraussetzungen zu schaffen, setzen wir auf die 
Bündelung von Kompetenzen in Form einer Landeszentrale für digitale Bildung. Diese 
soll Lehrerfortbildungen anbieten, Ansprechstelle für Systemadministratoren sein, beim 
Softwaremanagement unterstützen und Medienkompetenztage anbieten. Für 
zusätzliche Angebote im Bereich der IT (Robotik-AGs oder Hackathons) sollen 
Kooperationen mit lokalen Unternehmen möglich sein. 
Der Zugang zu digitaler Bildung muss unabhängig vom Einkommen der Eltern sein. 
Dazu gehört es, sicherzustellen, dass die Bereitstellung von digitalen Endgeräten für alle 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines festgelegten Qualitätsstandards und eine 
zuverlässige und leistungsfähige Internetverbindung zu Hause sowie in geeigneten 
Lernräumen am Schulstandort außerhalb des Unterrichts gegeben ist. 

Wir wollen: 
• eine Landeszentrale für digitale Bildung einrichten. 
• dafür sorgen, dass die Einrichtung, Wartung und Betreuung der technischen 

Ausstattung der Schulen nicht mehr in den Händen der Lehrkräfte allein liegt. Hierzu 
wollen wir einen digitalen Hausmeister (Systemadministrator) an jeder Schule 
etablieren. Alternativ können auch qualifizierte externe Dienstleister diese Funktion 
übernehmen. Eine solche Qualifikation kann durch die Landeszentrale für digitale 
Bildung übernommen werden. 

• digitale und mediendidaktische Kompetenzen zum obligatorischen Bestandteil des 
Lehramtsstudiums machen und verpflichtende Lehrerfortbildungen in diesem Bereich 
einführen. Der Einsatz und Umgang mit digitalen Lernplattformen ist dabei elementar. 

• Medienkompetenztage flächendeckend an allen Schulformen etablieren. 
• Medienbildung und den kritischen Umgang mit digitalen Medien zum festen 

Lerninhalt machen, indem neue Formate und digitale Medien Einzug in den Unterricht 
erhalten 

• schnelles Internet und WLAN an jede Schule bringen. 
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• jede Schule mit zeitgemäßer und anforderungsgerechter Hard- und Software 
ausstatten. 

• geeignete Lern- und Arbeitsräume mit Internetzugang auch außerhalb der Schule zur 
Verfügung zu stellen. 

• kurzfristig die Etablierung einer „Bring-Your-Own-Device-Mentalität“ in Verbindung mit 
einem Unterstützungsfond für sozial benachteiligte Familien. 

• uns auf langfristig auf Bundesebene für die Aufnahme von digitalen Endgeräten in die 
Leistungskataloge der Sozialgesetzbücher einsetzen, um jedem Schüler die 
Möglichkeit zu geben, am Unterricht der Zukunft teilzunehmen. 

• uns dafür einsetzen, dass Schulbücher, die im Schulkanon vorgesehen sind, außer in 
begründeten Ausnahmefällen (z.B. Klausurrelevanz), nicht verpflichtend analog 
gekauft werden müssen, wenn diese stattdessen digital erworben werden können. 

• es jedem Schüler ermöglichen, das Fach Informatik ab der 8. Klasse zu belegen. Wenn 
keine Lehrkraft an der Schule zur Verfügung steht, soll dies durch digitalen Unterricht 
über die Landeszentrale ermöglicht werden. 

• einen Pool von digitalen Lehrkonzepten über die Landeszentrale zu Verfügung stellen, 
die von Schulen abgerufen und bedarfsabhängig angepasst werden können. 

• eine digitale Plattform zum Austausch von Lehrkräften anbieten. Auf dieser können 
Unterrichtsideen und Lehrmaterialien ausgetauscht , aber auch gegenseitige 
Schulbesuche und gemeinsame Projekte initiiert werden. 

• Eine landesweite Software zur Erstellung von Zeugnissen einführen und Zeugnisse in 
digitaler Form zur Verfügung stellen. Die Einführung einer bundesweiten Software 
durch die govdigital zur Erstellung von Zeugnissen und der Ermöglichung von 
maschinenlesbaren digitalen Zeugnissen – neben dem Zeugnis aus Papier – begrüßen 
wir ausdrücklich. 

• durch die Landeszentrale standardisierte Produkt- und Dienstleistungsangebote, die 
die Anforderungen des Datenschutzes, des Urheberrechts und der 
Schnittstellenkompatibilität benutzerfreundlich umsetzen. 

• auf den Einsatz von Geräten und Software, die von Staatsunternehmen der VRCh 
hergestellt und vertrieben werden, verzichten. Wir setzen hier verstärkt auf die 
Verwendung von Freier/Libre und Open Source Software (FLOSS). 

Hochschule 
Für exzellente akademische Bildung und Forschung in der Region, braucht Schleswig-
Holstein starke Hochschulen. Es gilt, diese so aufzustellen, dass sie ihren drei 
Kernaufgaben der Lehre, der Forschung und der Vernetzung mit ihrer Umwelt 
(Gesellschaft, Kommunen und Wirtschaft) gerecht werden. 
An unseren Hochschulen darf es keine Denkverbote geben, die Fortschritt verhindern. 
Allerdings wird Freiheit an Hochschulen nicht bloß durch etwaige Verbotsstrukturen wie 
Zivilklauseln eingeschränkt. Auch eine mangelhafte Finanzierung führt dazu, dass in 
Forschung und Lehre an entscheidenden Stellen Abstriche gemacht werden. Wir setzen 
uns dafür ein, dass Schleswig- Holstein ein Hauptstandort für Forschung und 
deutschlandweit Spitzenreiter wird, wenn es um Qualität in der Lehre geht. 
Weiterhin muss der Studienstandort über eine qualitativ hochwertige Lehre hinaus 
attraktiv gemacht werden. Neben dem Standort kann hierzu das Leben auf dem 
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Campus sowie Mitbestimmung und Partizipation der Studierendenschaft an 
hochschulpolitischen Entscheidungen beitragen. In diesem Kontext müssen die 
politischen Aufgaben der verfassten Studierendenschaften schärfer definiert werden. 
Zudem gilt es, die Finanzierung des Studiums durch eine Reformierung des BAföGs 
langfristig sozial gerecht zu gestalten. 

Hierzu fordern wir: 
• die Grundfinanzierung der Hochschulen im Land aufzustocken. Aktuell beobachten 

wir an vielen Hochschulen immer größer werdende Finanzierungslücken. Hieraus 
resultiert Investitionsstau, worunter die Qualität der Lehre sowie die Vernetzung mit 
relevanten Akteuren des Universitätsumfeldes leidet. 

• eine Förderung von Unternehmen, die eine von der Unternehmensgröße abhängige 
Anzahl an dualen Studienplätzen vorhalten. In diesem Zuge soll die Landesregierung 
prüfen, ob sich diese über unternehmensindividuelle Steuererleichterungen 
realisieren lässt. 

• Online-Lehre als Ergänzung zur Präsenzlehre dauerhaft etablieren. Hierzu fördern wir 
den Ausbau der Streaminginfrastruktur in Hörsälen. Bei Bau und Planung neuer 
Hochschulgebäude soll die Schaffung solcher Infrastruktur verpflichtend mit in die 
Planung aufgenommen werden. Für die Modernisierung bereits bestehender 
Räumlichkeiten soll ein Förderprogramm des Landes aufgesetzt werden, um diese um 
die nötige technische Ausstattung zu ergänzen. 

• die Einführung von pädagogischen Fakultäten, um Lehramtsstudiengängen eine 
präzisere strategische Ausrichtung zu ermöglichen. Hierbei sollen Studenten 
fachbezogene Module weiterhin als Exporte an anderen Fakultäten besuchen können, 
ansonsten allerdings gänzlich als Pädagogen organisiert sein. 

• die Schaffung eines dualen Lehramtsstudiums, welches gleichwertig mit einem 
entsprechenden Universitätsstudium ist. Im Zuge des Praxisteils können angehende 
Studenten die Lehrkräfte bei der Gestaltung des Unterrichts unterstützen, 
Unterrichtsausfälle abfedern und bei der individuellen Förderung der Schüler 
mitwirken. 

• eine verstärkte Landesförderung von Grundlagenforschung. Wir sind der 
Überzeugung, dass Grundlagenforschung das Fundament für unseren 
technologischen Fortschritt darstellt. Für viele private Drittmittelförderer ist dieser 
Forschungszweig allerdings unattraktiv, weil hieraus meistens keine planbare 
Produktinnovation hervorgeht. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass das Land 
Schleswig-Holstein vermehrt Drittmittel im Bereich der Grundlagenforschung 
bereitstellt. 

• Zivilklauseln an Hochschulen in Schleswig-Holstein abzuschaffen, um Innovation in der 
Kampfmittelforschung und Wehrtechnik nicht Systemfeinden wie Russland oder der 
Volksrepublik China zu überlassen. 

• dass Semesterbeiträge zukünftig der Studierendenschaft zugutekommen. Deshalb 
wollen wir, dass es ASten nicht länger ermöglicht wird, campusferne Strukturen zu 
finanzieren. 
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• ein Gründersemester einzuführen, damit sich gründungswillige Studenten nicht 
zwischen einem Abschluss in Regelstudienzeit und ihrer Startup-Idee entscheiden 
müssen. 

• einen Hochschulstandort, der einen B. Sc. Pflege anbietet, in der kreisfreien Stadt 
Neumünster zu etablieren. 

• ein Schleswig-Holstein-Stipendium einführen, das sowohl Studenten als auch Azubis in 
Schleswig-Holstein fördert, die sich neben ihrem Studium oder ihrer Ausbildung 
besonders durch ihr ehrenamtliches Engagement hervortun. 

• e ine ver fass te Landess tudierendenvert re tung e inzuführen , um den 
Studierendenschaften in der Landespolitik eine Stimme zu geben. 

• Bürokratieabbau und mehr Personal für BAföG-Ämter, damit kein BAföG-Bezieher 
länger als sechs Wochen auf seinen Bescheid warten muss. 

Berufsausbildung 
Die Herausforderungen der Zukunft lassen sich nicht ausschließlich mit 
Hochschulabsolventen lösen. Die duale Ausbildung ist eine der zentralen Stützen 
unseres Bildungssystems und verdient eine hohe Anerkennung als Alternative zur 
akademischen Bildung. Wir wollen die Berufsausbildung attraktiver für Schulabgänger 
machen, indem sowohl die Ausbildungsfinanzierung als auch Angebote für die 
assistierte Ausbildung gestärkt werden. Zusätzlich möchten wir Verfahren schaffen, die 
es ermöglichen, dass im Ausland absolvierte Berufsausbildungen in Schleswig-Holstein 
möglichst niedrigschwellig anerkannt werden können. 

Hierzu fordern wir: 
• die Einführung eines staatlich geförderten Ausbildungsstipendiums, um die 

Finanzierungsmöglichkeiten einer Berufsausbildung an die des Studiums 
anzugleichen. Auch das von uns geforderte Schleswig-Holstein-Stipendium soll zu 
50% an Auszubildende vergeben werden. 

• dass sich das Land Schleswig-Holstein gemeinsam mit den zuständigen Kammern für 
umfassende Nachqualifizierungs- und Weiterbildungsangebote für Menschen mit im 
Ausland erworbener Qualifikation einsetzt. So soll sichergestellt werden, dass jeder, 
der nach Deutschland einwandert oder flüchtet, in dem Berufszweig arbeiten kann, in 
dem bereits im Vorwege Erfahrung gesammelt wurde. 

• die assistierte Berufsausbildung als Instrument der Individualförderung weiter zu 
stärken. 

• die stetige Prüfung von Lehrplänen von Berufsschulen, um die zu vermittelnden 
Inhalte und Kompetenzen den heutigen Ansprüchen des Berufsalltags anzupassen. 
Unzeitgemäßes soll in diesem Rahmen regelmäßig aktualisiert werden. 

• Die Schaffung eines Fernausbildungszentrums für Schleswig-Holstein. So soll für 
Auszubildende die Möglichkeit geschaffen werden, den schulischen Teil ihrer 
Berufsausbildung weitestgehend online abzuleisten. 
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Lebenslanges Lernen 
Lernen hört nicht nach einer abgeschlossenen Ausbildung auf. Das lebenslange Lernen 
ist gerade durch den rapiden technologischen Fortschritt unverzichtbar. Berufsprofile 
entwickeln sich zunehmend dynamisch. Um möglichst Wenige bei diesem Wandel zu 
verlieren, müssen wir allen Menschen die Chance geben ,ihre Fähigkeiten ständig zu 
erweitern, vom Einstieg ins Berufsleben bis hin zum Lebensabend. Hierzu wollen wir von 
seitens des Landes ein umfassendes Programm zur Fort- und Weiterbildungsförderung 
auf den Weg bringen und die Volkshochschulen stärken. 

Hierzu fordern wir: 
• den Weiterbildungsbonus „Pro“ nach dessen Auslaufen am 30.06.2023 beizubehalten 

und die Finanzierung gegebenenfalls von EU-Mitteln auf Landesmittel umzustellen. In 
diesem Zuge setzen wir uns ebenfalls für eine Entbürokratisierung des 
Anmeldeverfahrens ein. 

• die Einführung von Weiterbildungsgutscheinen auf die Agenda zu setzen. Hierbei 
wird jedem Bürger eine bestimmte Anzahl Gutscheine zugeteilt, die er bei einem 
Weiterbildungsträger seiner Wahl einlösen kann. Letzterer rechnet diese mit dem 
Land ab. 

• es Lehrern zu ermöglichen, nach dem Motto „Praktika für Lehrkräfte“ praxisorientierte 
Fortbildungsmaßnahmen in Betrieben oder staatlichen Einrichtungen zu durchlaufen. 

• das Recht auf Bildungsurlaub bekannt zu machen und weiter für die Attraktivität des 
Bildungsurlaubs für Arbeitnehmer werben. 

• die Rolle von Volkshochschulen zu stärken. Insbesondere für junge Menschen wollen 
wir hierfür das Angebot ausbauen, indem verstärkt Angebote in den Bereichen 
Verbraucherschutz, Vertrags- und Steuerrecht gefördert werden. Auch Sprachkurse, 
die mit einem Zertifikat nach GER-Norm abgeschlossen werden können, sollen 
gefördert werden. 
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II – Gesundheit und Soziales 

Der demographische Wandel und die Digitalisierung stellen unser Gesundheits- und 
Sozialsystem vor große Herausforderungen. In den vergangenen Monaten hat uns die 
Corona-Pandemie vor Augen geführt, wie elementar wichtig ein funktionierendes 
Gesundheitssystem für unser Land ist. Schleswig-Holstein ist durch ein konsequentes, 
zielgenaues Handeln der politischen Entscheidungsträger im Vergleich zu anderen 
Bundesländern gut durch die Pandemie gekommen. 
Dennoch hat die Pandemie mit Lockdowns und Kontaktbeschränkungen Familien stark 
belastet. Das Wegbrechen sozialer Kontakte und die Zeit häuslicher Isolation hat bei 
vielen Menschen und vor allem bei Kindern zu psychologischen Schäden geführt. 
Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit haben die Träume vieler Menschen vom sozialen 
Aufstieg in weite Ferne gerückt. Auch die Fälle von häuslicher Gewalt haben drastisch 
zugenommen. 
In den kommenden Jahren werden die psychische Gesundheit, die Zukunft des 
Pflegesektors und der Verwirklichung von Träumen, wie der soziale Aufstieg und die 
Gründung einer eigenen Familie, zentrale Fragen der Sozialpolitik sein. 
Körperliche und mentale Gesundheit sind notwendig, um tatsächlich frei und 
selbstbestimmt leben zu können. Es bleibt noch einiges zu tun, um unser 
Gesundheitssystem fit zu machen für die Herausforderungen der kommenden Jahre. 
Wir setzen uns dafür ein, die Chancen des medizinischen und digitalen Fortschritts zu 
nutzen und das Gesundheitssystem an die demographische Entwicklung und mögliche 
Pandemien in der Zukunft anpassen. 

Gleichberechtigung 
Das Fundament unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ist das Grundverständnis, 
dass jeder Mensch die gleichen Grundrechte besitzt, wertvoll ist und sein Leben so 
leben darf, wie er es für richtig hält. Dies gilt für einen jeden, unabhängig von Herkunft, 
Geschlecht und Alter. Dennoch heißen gleiche Rechte nicht, dass jeder am Ende das 
gleiche Ergebnis erzielt. Für uns zählen bei der Vergabe von Ämtern und Mandaten, 
ebenso wie für andere Positionen einzig Leistung, Qualifikation und persönlicher 
Einsatz. 

Hierzu fordern wir: 
• Eigenschaften reduziert sehen und sagen "Ja" zur Gleichberechtigung und deshalb 

"Nein" zur Quote. 
• eine Gender-Pflicht beim Schreiben und Sprechen, insbesondere an öffentlichen 

Einrichtungen wie z.B. Hochschulen, lehnen wir ab. Der Gebrauch institutioneller 
Macht, um Menschen eine bestimmte Sprechweise aufzuzwingen, egal aus welchem 
Grund, ist ein nicht zulässiger Eingriff in die Grundrechte. Ebenso wenig darf aber ein 
Verbot der Gender-Sprache geben. 

• bessere Rahmenbedingungen für Eltern, die steuerliche Förderung von 
Betriebskindergärten, den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung auch in der Praxis ab 
dem Ende des Mutterschutzes, flexiblere Betreuungszeiten und die steuerliche 
Absetzbarkeit von Betreuungskosten, damit Karriere und Familie möglich ist. 
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• die Umfunktionierung der Gleichstellungsbeauftragten gemäß Gleichstellungsgesetz 
des Landes und des Bundes in eine oder einen Antidiskriminierungsbeauftragten, um 
den unterschiedlichen Problemen und Herausforderungen der Geschlechter 
Rechnung zu tragen. 

• d i e E i n r i c h t u n g e i n e s Le h r s t u h l s a m U n i v e r s i t ä t s k l i n i ku m K i e l f ü r 
geschlechterspezifische Medizin, da zur angemessenen Behandlung von Frauen und 
Männern die Geschlechterunterschiede Beachtung finden müssen. 

• die kostenlose Bereitstellung von Periodenartikeln in den öffentlichen 
Bildungseinrichtungen Schleswig-Holsteins. 

Deine Familie, deine Entscheidung 
Was Familie bedeutet, ist für jeden Menschen unterschiedlich. Doch für viele ist die 
Familienplanung eine der wichtigsten Fragen im Leben. Wir wollen jedem die 
Möglichkeit geben, eine eigene Antwort auf diese Frage zu finden. Deshalb stehen wir 
dafür ein, dass Hindernisse auf dem Weg zur eigenen Familie, insbesondere gesetzliche, 
zu beseitigen. 

Daher fordern wir: 
• ein Modellprojekt zur Legalisierung der Leihmutterschaft im nicht-kommerziellen, 

sowie kommerziellen Sinne in Schleswig-Holstein. Hierbei gilt es, einen gesetzlichen 
Rahmen zu schaffen, der die Ausnutzung finanzieller Notlagen von Frauen verhindert. 
Um nach der Befruchtung auftretende rechtliche Unsicherheiten zu verhindern, 
müssen die Wunscheltern sowie die Leihmutter vor der Befruchtung der Eizelle eine 
schriftliche und notariell beurkundete Elternschaftsvereinbarung abgeschlossen 
haben. 

Niemanden zurücklassen –  
Jugendhilfe stärken und Jugendämter besser ausstatten 
Als Junge Liberale stehen wir dafür ein, dass jeder, egal aus welchem Elternhaus er 
stammt, die Chance erhält, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten. Daher setzen wir auf 
Maßnahmen der Jugendhilfe, die jungen Menschen diese Chance geben. Hierfür ist es 
wichtig, dass die Jugendämter und Jugendhilfeeinrichtungen gut erreichbar und 
zeitgemäß ausgestattet sind. 

Hierzu fordern wir: 
• die für die Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes notwendigen Pläne 

und Maßnahmen auf Landesebene unter Beteiligung von Jugendlichen zu entwickeln 
und ihre Umsetzung wissenschaftlich zu begleiten. 

• die Jugendämter personell besser auszustatten, z.B. durch geringere Fallzahlen pro 
Sachbearbeiter. 

• die Jugendämter und die Träger der Jugendhilfe technisch so auszustatten und das 
Personal so zu schulen, dass digitale Kontakte mit Jugendlichen möglich sind. 

• eine stärkere Kooperation der Akteure des Hilfesystems zu fördern, insb. der 
Jobcenter, Jugendämter, Jugendhilfeeinrichtungen in freier Trägerschaft und 
Bildungseinrichtungen. 
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• gerade für schwer erreichbare Jugendliche Maßnahmen so zu planen, dass sie auch 
bei Scheitern, Verfehlen eines Teilziels oder bei Erreichen einer Altersgrenze 
fortgeführt werden können. 

• die schnelle Unterstützung von akut von Wohnungslosigkeit bedrohten Jugendlichen 
zu verbessern, z.B. durch eine ständig erreichbare Kontaktstelle und ein Angebot von 
Notfallwohnungen; die Informationen sind in der Zielgruppe zu kommunizieren. 

• ein „Housing First“- Konzept für wohnungslose junge Volljährige zu prüfen. 

Kinder und Jugendliche unterstützen - Kontakt wiederherstellen und halten 
Insbesondere in der Pandemie haben Kinder und Jugendliche oft weniger 
Unterstützung durch Bildungs- und Jugendhilfeeinrichtungen erhalten. Es ist nun 
dringend notwendig, dass Bildungs- und Jugendhilfeeinrichtungen den Kontakt zu den 
Jugendlichen wiederherstellen, die sie schon zuvor betreut haben, und Kontakt zu den 
Jugendlichen aufnehmen, die neu von innerfamiliären Krisen oder Problemen in der 
Schule betroffen sind. 

Hierzu fordern wir: 
• zusätzliche aufsuchende Hilfe anzubieten, insbesondere für Jugendliche, zu denen die 

jeweilige Bildungseinrichtung den Kontakt verloren hat oder deren Familien durch die 
Pandemie in zusätzliche Notlagen geraten sind. 

• Kontaktstellen zu schaffen, die für die Jugendlichen online, wohnortnah oder 
zumindest schulnah erreichbar sind und deren Öffnungszeiten sich sowohl an 
Unterrichtszeiten als auch an den Fahrplänen des ÖPNV orientieren. 

• aufzuarbeiten, weshalb Bildungseinrichtungen und Jugendhilfeeinrichtungen den 
Kontakt zu Jugendlichen verloren haben und Pläne zu entwickeln, um den 
Kontaktverlust zukünftig zu vermeiden. 

Ein digitales Gesundheitssystem für eine digitale Zukunft 
Die Digitalisierung bietet auch und insbesondere im Bereich der Gesundheitspolitik 
enormes Potential. Es gilt, die Chancen zu nutzen, Wege zu verkürzen, die Versorgung 
zu verbessern und die Risiken insbesondere im Bereich des Datenschutzes sensibelster 
Informationen zu minimieren. Nur so können wir das Gesundheitswesen fit für das 21. 
Jahrhundert machen. 

Daher fordern wir: 
• die Weiterentwicklung der Gesundheitskarte zu einer elektronischen Gesundheitsakte, 

sodass beispielsweise keine unnötigen Doppeluntersuchungen mehr vorgenommen 
werden müssen. 

• die Beschleunigung der Einführung des elektronischen Rezepts. 
• die Einführung einer lebenslangen Patienten-ID nach dem niederländischen Modell. 

Diese Patienten-ID wird wie die Steuer-ID einmal vergeben. Dies erleichtert das 
Zusammenhalten von Daten bei bspw. Versicherungswechseln. 

• die Weiterentwicklung von Chatbots, sowohl für die Beratung von Patienten mit 
physischen Symptomen als auch als erste Hilfe für Personen mit psychischen 
Problemen. Die Chatbots sollen aber in keinem Fall Diagnosen stellen dürfen, sondern 
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müssen dafür auf Ärzte, Beratungsstellen, Krankenhäuser etc. verweisen. Die 
Haftungsfrage gilt es hierbei – vergleichbar zu anderen Einsatzfeldern künstlicher 
Intelligenz – vor Einsatz zu beantworten. 

• bei aller Digitalisierung einen Datenschutz durchzusetzen, der private 
Gesundheitsinformationen auch privat hält. 

• die Vernetzung regionaler Apotheken und ihrer Medikamentenbestände sowie die 
digitale Verfügbarkeitsüberprüfung für (verschreibungspflichtige) Medikamente in 
Apotheken 

• Sicherheit bei digitalen Arzneimitteln und Medizinprodukten, beispielsweise bei 
Herzschrittmachern, die Anfällig für Cyber-Angriffe sein könnten. Dabei muss eine 
zeitgemäße Sicherheitsinfrastruktur in öffentlichen Kliniken eingerichtet und finanziert 
werden sowie private Kliniken zu einer Einrichtung von Schutzmaßnahmen verpflichtet 
werden 

Medizinische Versorgung in der Fläche 
Die Jungen Liberalen wollen die bestmögliche medizinische Versorgung aller Bürger in 
Schleswig- Holstein.. In der Corona-Pandemie kam es in vielen Fällen zu einer 
Auslastung der Intensivkapazitäten. 

Hierzu fordern wir: 
die Zentralisierung der Behandlung und Profilbildung der Krankenhäuser, um durch 
eine höhere Spezialisierung eine bessere technische Ausstattung sowie eine bessere 
Betreuung durch Fachärzte und Pflegekräfte zu ermöglichen. 
die Etablierung von lokalen Gesundheitszentren und Notfallpraxen mit OP-Bereitschaft, 
sollte eine angemessene Gesundheitsversorgung nicht gewährleistet sein, dies gilt 
insbesondere für den ländlichen Raum. 
eine Aufwertung der Rettungssysteme, um auch im ländlichen Raum eine schnelle 
medizinische Versorgung zu gewährleisten. 
die Möglichkeit zur Durchführung anonymer HIV-Tests, um Stigmatisierung und 
Testmeidung zu verhindern. 
ein klares Triage-Gesetz, um Ärzte nicht mit rechtlicher Unsicherheit und moralischen 
Konflikten allein zu lassen. 

Förderung von Gesundheitskompetenzen 
Die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, dass gesundheitliche Bildung und das 
Verfügen über Gesundheitskompetenzen von enormer Wichtigkeit für das Individuum 
und die Gesamtgesellschaft sind. In einem Dschungel aus Informationen und 
Fehlinformationen, wirksamen Therapien und wirkungslosen Pseudotherapien muss der 
Staat dem Bürger die Werkzeuge an die Hand geben, damit er für sich selbst eine 
angemessene und fundierte Entscheidung treffen kann. 
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Hierzu fordern wir: 
• einen Einsatz Schleswig-Holsteins im Bundesrat für die Abschaffung der 

Sonderstellung von Arzneimitteln und Therapien ohne nachgewiesene Wirksamkeit 
• die Neuregelung des Heilpraktiker-Berufs, sodass alle Personen, welche die Heilkunde 

ausüben, eine nach sachlich begründeten Anforderungen einheitlich geregelte 
Ausbildung durchlaufen 

• durch bessere Prävention in den Bereichen Ernährung, Bewusstseinsschaffung und 
Gesundheitskompetenzvermittlung im Schulbereich, das Gesundheitssystem von 
morgen zu entlasten 

• eine bessere Aufklärung über die Vorteile, Nachteile, Risiken und Nebenwirkungen 
von hormonellen Verhütungsmitteln wie der „Pille“ durch medizinisches Fachpersonal. 

Pflegen wir die Pflege 
In Zeiten der wohlmöglich größten Belastung des Gesundheitswesens wurde einmal 
mehr deutlich, dass es dringender Reformen bedarf. Für uns ist es oberstes Ziel, dass 
die Gesellschaft eine selbstbestimmte und menschenwürdige Pflege für die jetzige und 
auch die 
kommenden Generationen sicherstellt. Dafür bedürfen die Pflegeberufe unserer 
Auffassung nach ein positives Image. Denn Pflege ist ein schöner Beruf. Und deshalb 
gilt es, diejenigen zu unterstützen, die sich für diesen Beruf entscheiden. 

Hierzu fordern wir: 
• eine Digitalisierungsoffensive für technische Unterstützung im Beruf und die damit 

einhergehende Vereinfachung der Dokumentation. Zusätzlich fordern wir eine 
Begleitung und Schulung der Pflegenden bei der Digitalisierungsoffensive. 

• die Erweiterung der Ausbildungskapazitäten in der Pflege. Das beinhaltet neben der 
Akademisierung der Pflege einen Ausbau der 

• Ausbildungskapazitäten. Pflegeausbildungsplätze dürfen nicht auf Kosten der 
Studiengänge gekürzt werden. Weiterhin soll es Weiterbildungsmöglichkeiten geben, 
die losgelöst und unabhängig von akademischen Abschlüssen bestehen. 

• eine Verbesserung der Bezahlung von Pflegefachkräften in Einrichtungen, die sich in 
öffentlicher Hand befinden, durch eine Anpassung des Gehaltes auf ein ähnliches 
Niveau wie das eines Angestellten mit E11 TVöD. 

• die Einrichtung eines temporären "Sorgentelefons" für Pflegende in Schleswig-
Holstein als Pilotprojekt bei der staatlichen Arbeitsschutzbehörde, die Verstöße gegen 
das Arbeitszeitgesetz und andere Arbeitsschutzgesetze aufnimmt, dokumentiert und 
verfolgt, damit bestehende Regelungen zum Schutze der Pflegenden auch 
eingehalten werden. 

• einen Ausbau der Angebote zum physischen und psychischen Belastungsabbau in 
der Pflege, weil die Gesundheit der Pflegenden ebenfalls in den Fokus gehört. 
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Sterben in Würde 
Wir fordern, dass die Landesregierung, sich im Rahmen einer Bundesratsinitiative für 
eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe unter Sicherstellung der persönlichen 
Entscheidungsfreiheit einsetzt. Ein Recht auf Sterben geht mit dem Recht auf Leben 
einher und jeder Mensch sollte das Recht haben, sein Leben selbstbestimmt zu 
beenden.. 
So sehr auch der individuelle Patientenwunsch zu beachten ist, obliegt die 
Entscheidung der Durchführung der aktiven Sterbehilfe der freien Entscheidung des 
jeweiligen Arztes. 

III – Digitalisierung 
Die Digitalisierung von Staat und Gesellschaft ist eine großen Herausforderungen 
unserer Zeit. Gerade im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung besteht auch in 
Schleswig-Holstein noch enormes Aufholpotential. Unsere Behörden beschäftigen sich 
zu wenig mit digitalen Bürgerservices und modernen Prozessen und immer noch viel zu 
sehr mit Stempeln und Faxgeräten. Die Infrastruktur wird nicht schnell genug 
modernisiert, staatliche Stellen werden immer wieder Opfer von Ransomware-Angriffen. 
Den Unternehmen fehlt zurzeit ein verlässlicher rechtlicher Rahmen für digitale 
Geschäftsmodelle. 
Wir wollen Schleswig-Holstein zum Vorreiter bei der Digitalisierung in Deutschland 
machen. Wir setzen uns für ein Land ein, das souverän im digitalen Raum agiert, das den 
Unternehmen und der Bevölkerung eine zeitgemäße digitale Infrastruktur bereitstellt, 
das mit einer modernen Verwaltung Bürokratie abbaut. Wir tun alles dafür, alle Akteure 
im digitalen Raum zu sichern und vor Ausfällen von kritischen Systemen zu schützen. Wir 
gestalten den digitalen Wandel als gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess, zu 
dem alle beitragen können und werden. 

Open Source 
Das Land Schleswig-Holstein muss unabhängig von einzelnen Softwareherstellern oder 
Dienstleistern sein, um zu jedem Zeitpunkt die Funktionsfähigkeit der IT-Infrastruktur 
und der darauf basierenden Prozesse sicherstellen zu können. 
Das gängige Modell von Closed Source Software führt zu Abhängigkeiten, einem 
eingeschränkten Wettbewerb für Pflege- und Wartungsdienstleistungen und einer 
unnötig eingeschränkten Handlungsfähigkeit. Die Bevölkerung muss der Verwaltung 
damit vertrauen können, dass persönliche Daten sicher und verlässlich verarbeitet 
werden. Insbesondere Softwareprodukte von Herstellern aus Drittländern unterliegen 
dem Risiko des Datenabflusses zu ausländischen Behörden, Nachrichtendiensten oder 
Unternehmen. 
Wir sehen quellenoffene Software als Teil der Lösung für die genannten Probleme und 
als einen integralen Bestandteil einer Infrastruktur, die in der Lage ist, die 
Anforderungen zu erfüllen, die wir an unsere staatliche Infrastruktur stellen. Unser Ziel 
ist, die Software-Infrastruktur der Landesverwaltung Schritt für Schritt vollständig auf 
Open Source Lösungen umzustellen. Wir werden dafür sorgen, dass dieser 
Paradigmenwechsel konsequent vollzogen und das alte Modell der breiten Nutzung 
von proprietärer Software endgültig der Vergangenheit angehört. 
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Hierzu fordern wir: 
• von Behörden entwickelte (und zur Entwicklung beauftragte) Software muss unter eine 

Open Source Lizenz gestellt werden; das gleiche gilt für Software, deren Entwicklung 
aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. 

• bei der Anschaffung von Software sollen grundsätzlich quelloffene Lösungen 
bevorzugt werden. 

• die Ausschreibungsbedingungen für die Anschaffung von Software müssen an die 
unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der verschiedenen Softwaremodelle 
angepasst werden, damit Angebote für proprietäre wie freie Software untereinander 
innerhalb derselben Rahmenbedingungen verglichen werden können. 

• bei der Bewertung von Angeboten sollen zusätzlich mögliche langfristige 
Abhängigkeiten von einzelnen Softwareherstellern oder Dienstleistungen bewertet 
und in die Entscheidung einbezogen werden. 

• in Fällen, in denen noch keine quelloffene Lösung zur Verfügung steht und proprietäre 
Software angeschafft werden muss, eine verpflichtende Begründung durch die 
anschaffenden Stellen. 

Infrastrukturausbau 
Reiner Glasfaserausbau macht noch keine Digitalisierung. Eine belastbare und 
verlässliche Infrastruktur ist eine Grundvoraussetzung für eine stabile Wirtschaft und 
blühende Innovation. Wir wollen, dass nicht die Mängel in der Infrastruktur, sondern die 
Menschen selbst entscheiden können, wann und wo sie arbeiten wollen. Dafür braucht 
es ein zukunftsfähiges Glasfasernetz, bei dem nicht die fehlenden Leitungen die 
maximale Geschwindigkeit bestimmen. Um auch standortunabhängig nicht die 
Anbindung zu verlieren - zum mobilen Arbeiten, aber auch privat - braucht es ein 
schnelles Mobilfunknetz im gesamten Land. Wir setzen uns dafür ein, dass dieses Netz 
schnellstmöglich ausgebaut und modernisiert wird, erkennen jedoch auch die 
besonderen Sicherheitsanforderungen an, die ein Ausbau des Mobilfunknetzes mit sich 
bringt. 

Hierzu werden wir: 
• schnelle Abhilfe für unterversorgte Gebiete ermöglichen, zum Beispiel durch 

Förderfähigkeit des Einsatzes von Übergangstechnologien wie Richtfunk oder 
Satellitenbreitbandtechnologie 

• schnelles Internet neu definieren. Eine Bandbreite von 50 Mbit/s ist schon heute oft 
nicht mehr zeitgemäß. Der neue Maßstab für Breitbandversorgung muss eine 
Infrastruktur sein, die an jeder Endstelle mindestens 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) ermöglicht. 

• die Landesregierung beauftragen, sich für die Anhebung der Aufgreifschwellen bei 
der Glasfaserausbau-Förderung einsetzen. 

• alternative Verlegungsmethoden zulassen, Antragsverfahren für die Ausbauförderung 
möglichst vereinfachen, Planungsverfahren beschleunigen. 

• niedrigschwellige Kredite zur Ausbauförderung von Glasfaser- und Mobilfunknetzen 
bereitstellen. 
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• ein besonderes Augenmerk auf den Aufbau von 5G-Netzen entlang von 
Hauptverkehrswegen wie Fernstraßen und Schieneninfrastruktur legen, um ein 
zuverlässiges mobiles Arbeiten zu ermöglichen. 

• für die Sicherheit des 5G-Netzes vor dem Einfluss ausländischer Regimes sorgen. Eine 
Bedrohung der Sicherheit durch die Beteiligung von Unternehmen, die mit dem 
Regime der VR China in Verbindung stehen, ist unbedingt zu vermeiden. Deshalb 
werden wir entsprechende Unternehmen, insbesondere Huawei und ZTE, von einer 
Beteiligung am Netzausbau ausschließen. 

• die Rahmenbedingungen für ein landesweites WLAN-Netz schaffen, an dem sich 
neben den öffentlichen Stellen auch die Unternehmen und Privatpersonen im Land 
beteiligen können. Dabei favorisieren wir eine Lösung ohne Registrierung oder 
Captive Portal und mit einer landesweit einheitlichen SSID. 

• öffentliches WLAN in allen Landesbehörden bereitstellen und die Kommunen bei der 
Bereitstellung von offenem WLAN unterstützen. Dabei wollen wir auch private 
Freifunk- Initiativen einbinden und unterstützen. 

Digitale Verwaltung 
Die Verwaltung ist als Dienstleister für die Unternehmen und Bevölkerung im Land dafür 
verantwortlich, dass die Verwaltungsleistungen schnell, effizient und mit möglichst 
geringem Aufwand verbunden sind. Signifikante Verbesserungen für alle Beteiligten 
sind nur möglich, wenn wir die Digitalisierung der Verwaltung ernsthaft angehen und 
beschleunigen. Die Digitalisierung darf nicht beim Bürgerkontakt aufhören, sondern 
muss auch innerhalb der Verwaltung umgesetzt, angenommen und gelebt werden. 
Dazu wollen wir die Arbeitsweise innerhalb der Behörden in die digitale Zukunft 
bringen, Prozesse verschlanken und endlich die Chancen nutzen, die die Digitalisierung 
uns bietet.  

Hierzu fordern wir: 
• eine einheitliche Plattform für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen durch 

die Bürgerinnen und Bürger. 
• die Umsetzung des Once-Only-Prinzips auf dieser Plattform. Daten und Unterlagen 

müssen genau ein Mal abgegeben werden und können dann datenschutzkonform 
durch die Bürger für verschiedene Anliegen und Behörden freigegeben werden. 

• die Möglichkeit zur verschlüsselten Kommunikation per E-Mail mit Behörden. Eine 
signierte Mail muss genau so viel gelten wie ein Fax und von allen Behörden 
entsprechend angenommen und behandelt werden. 

• die konsequente Umsetzung der E-Akte in den Behörden des Landes Schleswig-
Holstein. Im ersten Schritt soll die E-Akte in der gesamten Landesverwaltung zum 
Standard für neu angelegte Akten werden. Dazu werden wir zusätzliche Ressourcen 
bereitstellen, um diesen Prozess möglichst zügig voranzubringen. Im zweiten Schritt 
werden wir die Umwandlung bestehender relevanter Papierakten in E-Akten 
vorantreiben. Relevant können beispielsweise Akten sein, die in den Bereich der nach 
dem IZG-SH zu veröffentlichenden Informationen fallen. 

• bei der Entwicklung digitaler Dienstleistungen in den Kommunen soll kein 
Flickenteppich entstehen. Anstatt einer Situation, in der in den Kommunen immer 
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wieder dasselbe Problem gelöst wird, wollen wir Lösungen und Best-Practices 
gemeinsam für und mit den Kommunen entwickeln.  

Dazu wollen wir: 
• die kommunale Zusammenarbeit, z.B. in Form des ITV.SH, fördern. 
• den Quereinstieg in IT-Berufe in der Verwaltung abseits von starren Laufbahnen zu 

vereinfachen und Talentzulagen für Personal in besonders wichtigen oder 
unterbesetzen Bereichen zu ermöglichen, um auf dem Arbeitsmarkt mit der 
Privatwirtschaft konkurrenzfähig zu bleiben. 

• die Projektleitung von Transformationsprozessen muss nicht als zusätzliche 
Nebenaufgabe für anderweitig eingebundenes Personal gesehen werden, sondern 
die Projektleitung muss durch Weiterbildungen und neue Stellen professionalisiert 
werden. 

• Schulungsprogramme für die Verwaltungsmitarbeiter mit dem Ziel, Vorbehalte gegen 
den Digitalisierungsprozess abzubauen. 

• die Herstellung von Rahmenbedingungen zur Überprüfung neuer Gesetzesentwürfe 
auf die Möglichkeit ihrer digitalen Umsetzung nach dem Vorbild der “Digitization-
ready Legislation” in Dänemark. 

• die Ausbildung der Verwaltungsbeamten an den Standorten Altenholz und Reinfeld  
• die Einführung von verpflichtenden Lernmodule für die digitalisierte Verwaltung. 

Cyber? Aber sicher! 
Je weiter die Digitalisierung voranschreitet, desto größer sind die Auswirkungen von 
Ausfällen und Cyberangriffen. Während Cybersicherheit häufig als Nebenaufgabe 
wahrgenommen wird, wollen wir dafür sorgen, dass sie in allen Bereichen zur 
Selbstverständlichkeit wird. Dazu müssen wir das Thema sowohl in der Verwaltung und 
den Unternehmen als auch in der Breite der Bevölkerung stärker platzieren. Die 
Infrastruktur des Landes Schleswig-Holstein muss so ausgelegt sein, dass eine 
verlässliche Funktionsfähigkeit auch bei Ausfällen und Cyberangriffen sichergestellet 
werden kann. 
Sicherheitslücken können am besten behoben werden, wenn sie den Betroffenen 
bekannt sind. Durch die Strafbarkeit nicht nur der Durchführung, sondern auch der 
Herstellung von Werkzeugen, die für Hackerangriffe genutzt werden können 
(Hackertoolparagraph), ist eine Meldung für Finder einer Sicherheitslücke immer mit 
dem Risiko einer Strafverfolgung verbunden - selbst wenn keine Schäden entstanden 
sind. Der Hackertoolparagraph sorgt für einen immensen Standortnachteil für die IT-
Sicherheitsbranche im Land. 

Dazu fordern wir: 
• die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene dafür einsetzen, den 

Hackertoolparagraphen (§202c StGB) abzuschaffen oder so zu reformieren, dass ein 
verlässlicher und eindeutiger Rechtsrahmen für Hersteller und gutartige Anwender 
von IT-Sicherheitstools geschaffen wird. 

• die rechtlichen Voraussetzungen zu prüfen, eine anonyme Meldung von 
Sicherheitslücken in der IT-Infrastruktur des Landes Schleswig-Holstein zu 
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ermöglichen; es soll die Möglichkeit bestehen, die Kommunikation über einen 
unabhängigen Dritten als Treuhänder durchzuführen, um Rückfragen zu ermöglichen, 
ohne die Anonymität aufzuheben. 

• einen Verzicht der Anwendung von Quellen-Telekommunikationsüberwachung 
(“Staatstrojaner”) und der Online-Durchsuchung durch die Sicherheitsbehörden des 
Landes Schleswig-Holstein Landes Schleswig-Holstein 

• den Verzicht auf die Entwicklung und Anwendung von offensiven Cyber-Werkzeugen. 
Stattdessen werden wir die IT-Sicherheit im Land durch die Förderung von defensiven 
Cyber- Strategien stärken. 

• eine Bund-Länder-Offensive für ein offenes Kursprogramm zur IT-Sicherheit 
• es allen Auszubildenden und Studierenden im IT-Bereich zu ermöglichen, Kurse aus 

diesem Kursprogramm im Rahmen ihrer Ausbildung zu absolvieren 
• den sicheren Umgang mit dem Internet und digitalen Medien früh zu unterstützen. 

Deshalb werden wir verstärkt Themen wie den kritischen Umgang mit Social Media, 
die Risiken des Internets und die persönliche IT-Sicherheit auf die Lehrpläne aller 
Schülerinnen und Schüler bringen. 

• eine landesweite Backupstrategie für die Verwaltung. Ziele dieser Backupstrategie 
sind die konsequente, regelmäßige Sicherung von kritischen Systemen und die 
regelmäßige Validierung, dass der Betrieb aus den erzeugten Backups kurzfristig 
wiederhergestellt werden kann. 

• fordern wir eine Evaluierung der bestehenden Infrastruktur auf Ausfallsicherheit und 
das mögliche Ausmaß eines Ausfalls der Systeme. 

Digitalisierung geht uns alle an 
Wir müssen die Digitalisierung der Verwaltung zur Aufgabe der gesamten Verwaltung 
machen. Dabei sollen aber keine einzelnen Behörden oder Kommunen allein gelassen 
werden. Wir brauchen einen zentralen Sammelpunkt für Digitalisierungsfragen, um 
Bedarfe zu erkennen, gemeinsame Lösungen zu entwickeln und Doppelstrukturen zu 
vermeiden. 
Die digitalen Knotenpunkte in Schleswig-Holstein stellen ein gutes Fundament, digitale 
Themen und Skills für alle zu vermitteln. Besonders hilfreich dabei sind 
niedrigschwellige Angebote - gerade um weniger digitalaffinen Menschen die Teilhabe 
zu vereinfachen. 

Hierzu fordern wir: 
• ein eigenständiges Digitalministerium, dessen zentrale Aufgabe die Stärkung der 

Zusammenarbeit der einzelnen Akteure bei der Digitalisierung ist. 
• Digitalisierungsbeauftragte in allen Ministerien und ein Gremium zum Austausch 

zwischen den Ministerien. 
• einen regelmäßigen Austausch mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, offenen 

Werkstätten, Hacker- und Makerspaces. 
• Wir wollen die Digitalen Knotenpunkte weiter fördern, indem wir die Sichtbarkeit der 

Digitalen Knotenpunkte in der Bevölkerung erhöhen, den Austausch innerhalb des 
Netzwerks verstärken und die Digitalen Knotenpunkte bei der Durchführung von 
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öffentlichen Veranstaltungen unterstützen, zum Beispiel durch die Finanzierung von 
Workshop- und Schulungsmaterial. 

• eine Bundesratsinitiative für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Freifunk-
Initiativen auf den Weg (bzw. entsprechende Bundesratsinitiativen unterstützen). 

Transparenz 
Die öffentliche Kontrolle von Staatshandeln ist eine Säule unserer Demokratie. Es 
braucht keinen gläsernen Bürger, sondern einen gläsernen Staat. Daten und 
Informationen, die in öffentlicher Hand liegen, sind Eigentum der Öffentlichkeit. 
Informationen dürfen nur in einem engen, gesetzlich festgelegten Rahmen 
zurückgehalten werden, etwa bei Fragen der nationalen Sicherheit oder 
entgegenstehenden Interessen Dritter oder nichtöffentlicher Unternehmen. In allen 
anderen Fällen soll die Veröffentlichung der Daten und Informationen zum Regelfall 
werden. Deshalb wollen wir das IZG-SH (Informationszugangsgesetz für das Land 
Schleswig-Holstein) zu einem starken Transparenzgesetz weiterentwickeln, das zum 
Lehrbeispiel in Sachen staatlicher Transparenz und Informationsfreiheit für alle Länder 
der Bundesrepublik werden soll. 

Hierzu fordern wir: 
• eine eindeutige und verbindlich durchsetzbare Veröffentlichungspflicht im 

Informationszugangsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (IZG-SH), die schrittweise 
Erweiterung des Katalogs der zu veröffentlichenden Informationen (in §11 IZG-SH) 
sowie die Möglichkeit von Sanktionen gegenüber öffentlichen Stellen, die ihrer 
V e r ö f f e n t l i c h u n g s p fl i c h t n i c h t n a c h k o m m e n , d u r c h d e n 
Informationsfreiheitsbeauftragen des Landes Schleswig-Holstein 

• Die Erweiterung der Informationspflicht auf alle Privatunternehmen, die der Kontrolle 
d e s L a n d e s S c h l e s w i g - H o l s t e i n o d e r e i n e r a n d e re n n a c h I Z G - S H 
informationspflichtigen Stelle unterliegen 

• Bei Kostenfreiheit eines Antrags nach IZG-SH die Möglichkeit zur vollständig 
anonymen Abwicklung des Informationszugangs 

• Die Schaffung von Schnittstellen und die darauf folgende Anbindung von 
transparenzpflichtigen Stellen an das Open-Data-Portal des Landes zur 
Veröffentlichung von veröffentlichungspflichtigen Daten und Informationen 

Liberale Medienpolitik 
Wir bekennen uns zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR), da er mit der Information 
und Bildung der Bevölkerung und Förderung von Kultur einen wichtigen Beitrag zu 
unserem demokratischen Staatswesen liefert. Andererseits sind wir davon überzeugt, 
dass alle Menschen selbst wählen sollten, welche Medien sie konsumieren möchten und 
für welche Medien sie Geld ausgeben. Der ÖRR in seiner jetzigen Form ist ineffizient 
und teuer und es besteht keine Möglichkeit, sich dem Rundfunkbeitrag zu entziehen. 
Deshalb setzen wir uns für eine Reform des ÖRR ein, die diesen verschlanken und 
günstiger machen soll. 
Der Rechtsrahmen zum Umgang mit sozialen Netzwerken ist immer noch ungenügend. 
Die Beurteilung, welche Äußerungen in sozialen Netzwerken strafrechtlich relevant sind 
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und wo ein Löschungsanspruch besteht, darf nicht vorrangig in der Hand der Betreiber 
liegen, sondern muss vom Rechtsstaat vorgenommen werden. 
Die Sicherheitsbehörden und die Justiz brauchen Einsatzmittel, die ihnen eine effektive 
Strafverfolgung auch im Internet ermöglichen. Die gesamte Bevölkerung unter 
Generalverdacht zu stellen, nur wenn sie das Internet benutzt, ist jedoch 
unverhältnismäßig. Vergangene Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung sind immer 
wieder vor Gericht gescheitert. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel zu einer 
verhältnismäßigen Lösung, die schnell und effektiv ist, aber den Eingriff in die 
Privatsphäre der Bevölkerung auf ein Minimum begrenzt. 

Wir fordern: 
• Die Verschlankung des ÖRR durch die Streichung des Unterhaltungsauftrags 

zugunsten Bildung, Information und Kultur sowie durch die Zusammenlegung kleiner 
Regionalprogramme zur größeren Regionalanstalten zur Abschaffung von teuren 
Doppelstrukturen. 

• die Möglichkeit zum längerfristigen Vorhalten von Inhalten in den Mediatheken des 
ÖRR. 

• eine Reform bei der Besetzung der ÖRR-Aufsichtsgremien. Es sollen weniger 
Staatsvertreter, konkret maximal 25%, in den Gremien sitzen. Die restliche Besetzung 
soll einen Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren. 

• die Abschaffung des NetzDG und den Ersatz der Vorratsdatenspeicherung durch das 
Quick- Freeze-Verfahren. Wir werden die Landesregierung auffordern, diese Anliegen 
im Bund zu vertreten. 

• die Verpflichtung zum Einbau von Jugendschutzprogrammen in Betriebssystemen, 
einen verpflichtenden Altersnachweis für die uneingeschränkte Nutzung privater 
Endgeräte und des Internets und eine erzwungene Datenübermittlung jeder Art durch 
Betriebssysteme entschieden abzulehnen. 
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IV –Wirtschaft und Finanzen 

Eine generationengerechte Finanzpolitik 
Eine generationengerechte Finanzpolitik ist für das Land Schleswig-Holstein von 
besonderer Bedeutung, denn sie bildet das Fundament zum Erreichen aller anderer 
Ziele. Wir bekennen und klar zu einem Festhalten an der Schuldenbremse, denn nur so 
ist gewährleistet, dass den Anliegen aller Generationen Sorge getragen wird. Keine 
Generation darf auf Kosten einer anderen politische Prestigeprojekte umsetzen und 
ihnen somit den finanziellen Handlungsspielraum in der Zukunft rauben. Gleichzeitig 
braucht Schleswig-Holstein Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Wachstumsimpulse, 
um gut aus der Corona-Pandemie herauszuwachsen. Um Spielraum für solche 
Investitionen zu haben, setzen wir zunächst darauf, die Kosten im Verwaltungsapparat zu 
reduzieren, indem wir auf effizientere Strukturen und eine Verschlankung von Prozessen 
setzen. Zudem setzen wir uns für eine langfristige Reformation des Beamtenwesens ein. 
Die Tilgung der Schulden hat in der nächsten Legislaturperiode keine Priorität, jedoch 
im Falle einer gravierenden Änderung der Zinspolitik muss immer situationsabhängig 
Entschieden werden. 

Im Einzelnen fordern wir: 
• eine kritische Überprüfung aller Subventionen des Landes. 
• die Einhaltung der Schuldenbremse ab 2023 
• Abschaffung der Hundesteuer in ganz Schleswig-Holstein zum Abbau unnötiger 

Bürokratie und der Beseitigung einer willkürlichen Steuer. 
• die endgültige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. 
• eine Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer, um die Haushalte der 

Kommunen zu stabilisieren und die Einnahmen weniger schwankungsanfällig zu 
machen, wie es beispielsweise durch die Gewerbesteuer der Fall ist. 

• eine Ablösung der Staatskirchenverträge. Die Ausgleichszahlungen an die Kirche sind 
schnellstmöglich zu beenden. 

• die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips. Verpflichtet das Land Gemeinden oder 
Gemeindeverbände zur Wahrnehmung von Landesaufgaben, muss es die hierdurch 
entstehenden Kosten vollständig erstatten. 

Eine Reformierung des Beamtenapparates 
Ein großer Ausgabenpunkt im Landeshaushalt ist die Bezahlung von Beamten sowie 
Pensionszahlungen. Wir sind der Überzeugung, dass es nicht notwendig ist, dass alle 
Angestellte im öffentlichen Dienst eine Verbeamtung erhalten. Zudem fehlt ein 
Anreizsystem, das herausragende Arbeit einzelner Angestellter belohnt.  

Daher setzen wir uns für  
• eine langfristig angelegte Reformierung des Beamtenwesens auf Landesebene. 

Perspektivisch soll die Möglichkeit, weniger Personal im öffentlichen Dienst zu 
verbeamten und sie stattdessen nach TVÖD-L einzustellen, geprüft werden. Flexiblere 
Anstellungsmodelle können in ausgewählten Bereichen durchaus sinnvoll sein. 
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Ausgenommen hiervon sind Angehörige von Polizei, Feuerwehr und Justiz, der 
höheren Verwaltung und der Finanzverwaltung. 

• eine Abschaffung der Beamtung bei Lehrerinnen und Lehrern eine Abschaffung der 
Beamtung auf kommunaler Ebene. 

• eine Anpassung der Besoldungsstruktur: begehrte Fachkräfte, z.B. Architekten oder IT- 
Kräfte, sollen besser bezahlt werden können 

• eine Reformierung des Beurteilungssystems hin zu einer Leistungsorientierung, weg 
von einer Normalverteilung 

• Nach einer eingehenden Prüfung kann die Regelbeförderung in einzelnen Bereichen 
entfallen die befristete Vergabe von Leitungsfunktionen mit einer Leistungszulage, 
anstelle der bisherigen Regelung, an die konkrete Funktion stets an ein höheres 
Statusamt zu knüpfen. 

• Leistungsbezogene Vergütungselemente sollen flächendeckend eingeführt und 
ausgebaut werden, um Leistungs- und Fortbildungsanreize zu setzen. 

Entlasten und entfesseln 
Eine starke Wirtschaft ist die Grundvoraussetzung für politischen Gestaltungsspielraum.. 
Um Unternehmen langfristig in Schleswig-Holstein zu halten, gilt es, die entsprechenden 
Rahmenbedingungen zu gestalten und langfristig zu sichern. Grundlegend hierfür ist es, 
eine qualitativ hochwertige Ausbildung von Fachkräften sicherzustellen, eine 
verlässliche Infrastruktur bereitzustellen und zu gewährleisten, dass Unternehmen nicht 
übermäßig finanziell belastet werden. 
Auch die Bevölkerung sollte durch Anpassungen im Steuersystem entlastet werden. Wir 
sehen Anpassungsbedarf bei der Grunderwerbssteuer. Je höher die Preise für die 
Schaffung oder den Erwerb von Immobilien sind, desto höher sind auch die Kosten, die 
etwaige Mieter zu tragen haben. Durch eine Senkung dieser Kosten erreichen wir eine 
Entlastung für die, die Wohnraum schaffen, und die, die Wohnraum nutzen. So kann 
Wohnungsnot und exorbitant steigenden Mieten wirksam vorgebeugt werden. Die 
Grundsteuerreform von Olaf Scholz und die Länderöffnungsklausel werden nicht nur zu 
großen Unterschieden zwischen den Bundesländern führen sondern auch einige 
rechtliche Unsicherheiten mit sich bringen. Wir setzen langfristig auf eine langfristige 
Abschaffung der Grundsteuer. Die für das Land daraus folgenden finanziellen Einbußen 
l i e ß e n s i c h d u rc h e i n e E r h ö h u n g d e r B e t e i l i g u n g a n U m s at z - u n d 
Einkommensteuererlösen ausgleichen 

Hierzu fordern wir: 
• eine deutliche Entlastung junger Familien beim Eigenheimerwerb durch die 

Einführung eines Freibetrag bei der Erhebung der Grunderwerbssteuer in Höhe von 
500.000 Euro für selbstgenutzte Immobilen. 

• die Senkung der Grunderwerbssteuer auf 3,5 %. 
• Gebühren für die Eintragung einer Grundschuld sollen sich zukünftig am 

Arbeitsaufwand und nicht am Grundstückswert berechnen. So kann eine weitere 
Kostensenkung für die Schaffung von Wohnraum erreicht werden. 

• eine vollständige Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. 
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• eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung der gesetzlichen Sonntagsruhe. Bis zum 
Erfolg dieser Initiative sollen die Kommunen auch weiterhin das gesetzlich mögliche 
Höchstmaß an verkaufsoffenen Sonntagen zur Verfügung gestellt bekommen. 

• dass für kommunale Abgaben und Landesabgaben Vorauszahlungen nur ab einer 
hinreichenden Höhe fällig werden. Diese sollten sich deutlich unter dem 
entsprechend geteilten Vorjahreswert bewegen, um unterjährig mehr Liquidität bei 
den Unternehmen und Privatpersonen zu ermöglichen. 

• keine Erhöhung von Landessteuern in der nächsten Legislaturperiode, um die 
wirtschaftliche Erholung und Entwicklung unseres Landes nicht durchzusätzliche 
Steuerlasten zu bremsen. 

• eine mittelfristige Abschaffung der Grundsteuer. 
• die kurzfristige Anwendung des Bodenwertmodells für die Erhebung der 

Grundsteuer, um den bürokratischen Aufwand und damit verbundene Kosten zur 
Erhebung möglichst gering zu halten. 

• keine Einführung einer Ausbildungsumlage. 

Schleswig-Holstein als Industrieland 
Schleswig-Holstein hat keine Tradition als klassisches Industrieland. Die bestehenden 
industriellen Kerne gilt es jedoch, weiterhin zu stärken, um Arbeitsplätze im Land zu 
halten und von den Steuereinnahmen profitieren zu können. 
Als Land zwischen den Meeren befinden wir uns in der glücklichen Lage, zukünftig 
deutlich mehr Energie zu produzieren als seine Bürger benötigen. So ergeben sich 
Chancen, perspektivisch auch energieintensivere Industrie in Schleswig-Holstein 
anzusiedeln. Die Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre hat die ersten Weichen 
gestellt, um diesen Standortvorteil zu nutzen. Ein breites Bündnis aus 
Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, Kammern, Hochschulen und Kommunen 
aufzubauen, sollte in den kommenden Jahren intensiv an diesem Vorhaben arbeiten, 
um Schleswig-Holstein als Vorreiterregion für eine nachhaltige Wirtschafts- und 
Industriepolitik zu machen. 

Hierzu fordern wir: 
• Verkürzung der Planungs-und Genehmigungsverfahren auf eine Maximaldauer, v.a. in 

Hinblick auf die Energiewende und den Netzausbau. 
• die Verkehrsinfrastruktur, die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für die 

Digitalisierung, die Fachkräftesicherung, die Steuer- und Energiepolitik und die 
Bereitstellung von geeigneten Flächen in den Mittelpunkt stellen. 

• Partnerschaften mit internationalen Firmen zu unterstützen, die Auslastung und Erhalt 
vorhandener heimischer Industrie befördern. 

• aktives Anwerben von energieintensiver Industrie, um den produzierten Strom 
möglichst effektiv vor Ort zu nutzen und zusätzlich von Steuereinnahmen, 
Arbeitsplätzen und der wirtschaftlichen Entwicklung in der jeweiligen Region zu 
profitieren. 

• einen schnellen Aufbau und Ausbau sämtlicher langfristiger sowie kurzfristiger 
Energiespeicher, um unabhängiger vom Energieimport zu werden und Netzstabilität 
mit selbst produziertem Strom gewährleisten zu können. 
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• Investitionen in Forschung und Entwicklung von CCS-Technologien für eine 
klimaneutrale und zukunftsträchtige Industrie in Schleswig-Holstein. 

Schleswig-Holstein für Gründerinnen und Gründer 
Start-Ups sind ein massiver Wachstums- und Jobmotor. Schleswig-Holstein hat 
unzählige mutige und ambitionierte Leute mit Erfindergeist und Gründungswillen. Noch 
immer werden den Gründungswilligen in Deutschland durch bürokratische Hürden 
unnötige Hürden in den Weg gestellt. So geben viele Gründungswillige ihren Traum 
entweder auf oder realisieren sie im Ausland. Die größte Hürde für eine 
Unternehmensgründung sind fehlende finanzielle Mittel. In Deutschland steht 
prozentual deutlich weniger Risikokapital zur Verfügung als in vielen anderen Ländern. 
Schleswig-Holstein hat sich in den vergangenen Jahren aufgemacht und 
unterschiedliche Initiativen auf den Weg gebracht, um Gründerregion zu werden. Wir 
können stolz sein, dass gründungsaktivste Flächenland zu sein. Die Nähe zur 
Metropolregion Hamburg bei gleichzeitig niedrigeren Lebenshaltungskosten und einer 
höheren Lebensqualität gilt es nun, noch besser zu nutzen, um Gründer aus ganz 
Deutschland nach Schleswig-Holstein zu holen und ihnen bei der Entwicklung unserer 
Wirtschaft eine noch größere Rolle zu geben. Vor allem müssen wir es schaffen, dass 
junge Menschen, die sich dafür entschieden haben, ihre Ausbildung in Schleswig- 
Holstein zu absolvieren, und nach ihrem Abschluss den Weg in die Selbstständigkeit 
gehen wollen, auch in der Region bleiben. 

Hierzu fordern wir: 
• eine Unternehmensgründung vollständig digital zu ermöglichen. Vorbild kann hier 

das Verfahren in Estland sein. 
• eine One-Shop-Stop-Lösung für Gründungen bei einer einzigen Anlaufstelle. 
• die Einrichtung von kostenlosen Räumlichkeiten in Universitäten oder anderen 

landeseigenen Räumlichkeiten für Start-Ups, um diese anfängliche finanzielle Hürde 
abzubauen und mögliche Synergieeffekte zwischen den Start-Ups zu erzeugen. 

• Hochschulen auch mithilfe zusätzlicher Lehrstühle zu echten Gründerzentren zu 
machen bzw. bestehende Gründungszentren finanziell zu unterstützen. 

• Gründungsstipendien zukünftig auch an Schüler und Berufstätige zu vergeben. 
Zudem sollten Gründungsstipendien in Zukunft an Schulen und Universitäten besser 
beworben werden. 

• den im Moment alle zwei Jahre stattfindende Ideenwettbewerb jährlich stattfinden zu 
lassen. Das jährliche Volumen des Seed- und StartUp-Fonds zu erhöhen. 

• die Prüfung eines finanziellen Engagements des Landes bei den Baltic Business 
Angels zur Attraktivitätssteigerung für private Investoren. 

• die Einführung eines bürokratiefreien Jahres für Start-Ups, damit sich die Gründer in 
der Anfangszeit komplett auf den Aufbau ihres Unternehmens konzentrieren können. 

• Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gründung eines Unternehmens steuerlich 
besser zu berücksichtigen. 

• die Einrichtung einer kostenlosen rechtlichen Erstberatung für Gründer. 
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Ein Staat, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert 
Der Staat i s t n icht der bessere Unternehmer. Oft führen s taat l i che 
Unternehmensaktivitäten vielmehr zu überhöhten Preisen oder hohen Verlusten, welche 
die Steuerzahler ausgleichen müssen. Nach unserem Grundverständnis sollte sich der 
Staat auf seine Kernaufgaben konzentrieren und diese schnell und zuverlässig 
erledigen. Es ist seine Aufgabe, den richtigen Rahmen zu setzen, sich dabei aber nicht 
auf einzelne Wirtschaftsbranchen oder Technologien festzulegen oder sich direkt in 
unternehmerische Prozesse einmischen. Unnötige bürokratische Vorschriften und 
Regularien müssen abgebaut werden. 

Hierzu fordern wir: 
• dass sich der Staat als Unternehmer aus der Wirtschaft zurückzieht. Privatisierungen 

müssen beherzt angegangen werden. Die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen 
und des Landes müssen reduziert werden. 

• staatliche Beteiligungen, die mit der HSH Nordbank in Verbindung stehen, sind 
schnellstmöglich abzubauen. 

• die Ablehnung sämtlicher Einmischungen in die Entwicklungen von Marktpreisen 
durch marktkonträre Instrumente, wie den Mietendeckel, der Mieten steigen, 
Wohnungsnot größer sowie Anreize zur Wohnraumschaffung kleiner werden lässt. 

• Bürokratie so weit wie möglich abzubauen, damit sich Unternehmen auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren kö Kleinunternehmen, Selbstständige, aber auch jeder 
Bürger werden mit immer neuen Gesetzen und Verordnungen und damit mit immer 
mehr Bürokratie konfrontiert. 

• den Abbau von steuerlichen, technischen und administrativen Vorschriften, 
Bilanzierungspflichten, Dokumentations- oder Meldepflichten. 

• eine SunSet-Klausel für Gesetze, damit eine regelmäßige Überprüfung der 
bestehenden Gesetze stattfindet. Unnötige Gesetze sollen dabei aussortiert und 
andere möglicherweise zusammengeführt werden. 

• eine Mittelstandsklausel auf kommunaler Ebene. Alle kommunalen Erlasse und 
Verordnungen sollen auf ihre Auswirkungen für mittelständische Unternehmen 
überprüft werden. 

• die Harmonisierung bestimmter Landesgesetzgebungen. In Deutschland existiert eine 
Reihe von Landesgesetzen, die zwar in allen Ländern ein identisches Ziel verfolgen, 
jedoch unterschiedliche Rahmenbedingungen schaffen. Das macht das Leben für 
Bürger oder mittelständische Betriebe unnötig schwer. 

• mehr Eigenverantwortung für wirtschaftliche Akteure, etwa der wirtschaftlichen 
Selbstverwaltung wie Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern. 
Diese könnten zum Beispiel die Zuständigkeit für Gewerbeanmeldungen von 
kommunalen Gewerbe- oder Ordnungsämtern übernehmen. 

• keine neue Bürokratie für Betriebe: Wir brauchen einen Europäischen 
Normenkontrollrat sowie einen Normenkontrollrat der Länder nach Vorbild des 
Nationalen Normenkontrollrates. 

• die Einführung eines Bürokratiebeauftragten, der die bestehenden Gesetze und 
Verordnungen auf Bürokratie untersucht und Vorschläge zu ihrer Abschaffung oder 
Vereinfachung unterbreitet, die das Parlament dann umsetzt. 
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Eine zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur 
Schleswig-Holstein braucht ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept. Dabei sind die 
geografischen Gegebenheiten unseres Landes zu berücksichtigen. Insbesondere im 
ländlichen Raum bleibt der Individualverkehr unentbehrlich, wenn gesellschaftliche 
Teilhabe möglich sein soll. Daneben braucht es aber auch eine bessere Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr. Wir wollen eine leistungsfähige Infrastruktur, um als 
Wirtschaftsstandort attraktiver zu werden, für Touristen attraktiv zu bleiben und das 
Leben der Einwohner zu vereinfachen. Die Straßen Schleswig- Holsteins, insbesondere 
Autobahnen und Bundesstraßen sind vom Pendlerverkehr geprägt. Sperrungen sind 
daher häufig kritisch für Arbeitnehmer und stören den betrieblichen Ablauf in vielen 
Unternehmen. 

Hierzu fordern wir: 
• den Lückenschluss der A20 zur A7 bis 2030 herzustellen. 
• bis 2030 die A21 bis vor die Tore Kiels fertigzustellen. 
• die zügige Sanierung der Rader-Hochbrücke. Der Baubeginn einer neuen Lösung 

sollte bis spätestens 2028 erfolgen. 
• den sechsspurigen Ausbau der A23 im Grenzgebiet zu Hamburg. Wir begrüßen die 

Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan. 
• die verstärkte Installation von intelligenten Verkehrsleitsystemen. Vernetzte Ampeln, 

Kreisverkehre oder elektronische Straßenschilder sollen Staubildungen effektiv 
verhindern. Ein fließender Verkehr schont auch die Umwelt. 

• Allgemeine Tempolimits lehnen wir ab. Tempobeschränkungen sollten sich mit Hilfe 
von Verkehrsleitsystemen flexibel am tatsächlichen Verkehr, Unfallschwerpunkten und 
der Umgebung orientieren. Perspektivisch sollen staubildungsrelevante 
Verkehrsbeschilderungen, wie Temposchilder oder ggf. Vorfahrtsregelungen 
grundsätzlich nur noch in digitaler Form errichtet werden. 

• den verstärkten Einsatz von Nachtbaustellen beim Straßenausbau 
• die grundlegende Sanierung und den zweispurigen Ausbau der Elbbrücken vom 

Herzogtum Lauenburg nach Niedersachsen. Diese sind dem stark gewachsenen 
Pendelverkehr der Metropolregion Hamburg nicht mehr gewachsen und führen so zu 
massivem Stauaufkommen. 

• die Elektrifizierung geeigneter Bahnstrecken. Gleichzeitig gilt es, Technologieoffenheit 
zu gewährleisten und Chancen im Zusammenhang mit der Wasserstofftechnologie zu 
beobachten, gerade in Bezug auf schwere Gütertransporte. 

• die Planung und den Baubeginn einer Schnellbahnstrecke von Kiel über Neumünster 
bis zum Hamburger Hauptbahnhof über den Hamburger Flughafen. Es ist für 
Bahnreisende untragbar, dass ICE/IC weder getaktet noch wesentlich schneller als 
Regionalexpresse sind. 

• eine stärkere nachhaltige Förderung von OnDemand-Verkehrskonzepten im 
ländlichen Raum durch das Land. 

• den konsequenten Ausbau des ÖPNV zur Förderung der Mobilität von Jugendlichen 
und Älteren, vor allem in ländlichen Gebieten. Der ÖPNV soll so weit wie möglich 
privatisiert und öffentlich ausgeschrieben werden. Hier gilt bei vorhandener 
Infrastruktur, dass diese im Besitz der Kommunen verbleiben soll, um keinen Anbieter 
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zu benachteiligen. Einen gebührenfreien ÖPNV lehnen wir ab. Nicht lukrative Strecken 
sollen weiterhin staatlich bedient werden, um den ÖPNV-Schwund vor allem im 
ländlichen Raum zu verhindern. 

• die Einführung eines Semestertickets für Auszubildende, duale Studenten und 
volljährige Schüler nach dem Vorbild des Semestertickets für Studenten. 

• dass alle Schüler Zug- und Busfahrkarten zu dem Tarif der Kinderfahrkarten erhalten. 
Dieser Tarif soll nicht nur für den Schulweg gelten, sondern für alle Reiseziele 
innerhalb Schleswig- Holsteins. Die Kinderfahrkarte soll abgeschafft und die 
Schülerfahrkarte zum gleichen Tarif für alle Schülerinnen und Schüler eingeführt 
werden. 

• eine Prüfung, inwieweit ortsbezogen eine Ausweitung der HVV-Zone sinnvoll ist. 
Sofern sich ein Bedarf für die Ausweitung in der Region herausstellt, hat das Land die 
Kommune finanziell und politisch zu unterstützen. 

• den Ausbau von park-and-ride-Möglichkeiten. 

V – Klima, Umwelt und Agrarpolitik 
Wir erkennen Klima- und Umweltschutz als eine konkrete globalgesellschaftliche 
Herausforderung unserer Zeit. Wir stehen heute vor der Verantwortung, dafür zu sorgen, 
dass die Umwelt vor irreversiblen Schäden geschützt und kommenden Generationen in 
einer lebenswerten Form erhalten bleibt. Wir wollen Klima- und Umweltschutz jenseits 
von Populismus und Hysterie nachhaltig gestalten. 
Eine zukunftsweisende Strategie zum Klima- und Umweltschutz erfordert mehr als den 
Ersatz vorhandener Technik. Akzeptanz für Maßnahmen kann nicht mit Verboten 
geschaffen werden, vielmehr muss sie sich durch eine Änderung von sozialen, 
politischen und ökonomischen Gewohnheiten in der Bevölkerung einstellen. Hierzu 
brauchen wir adaptive, transparente Verfahren und offene Debatten. Aus Sicht der 
Jungen Liberalen hängt das Gelingen einer erfolgreichen Klima- und Umweltpolitik 
damit zusammen, dass Maßnahmen nachhaltig, volkswirtschaftlich tragbar und 
gleichzeitig versorgungssicher sind. 
Dabei sind Landwirte Experten und Partner bei Klima- und Umweltschutz, während sie 
bei einem großen Teil der Bevölkerung zu Unrecht in Verruf geraten und eine Vielzahl 
der Umweltprobleme auf sie abgewälzt wird. Auch wir erkennen, dass im Agrarsektor 
ein hoher Handlungsbedarf besteht. Allerdings muss im Rahmen der Umsetzung die 
Ernährung der Bevölkerung gesichert bleiben und so auch die Wirtschaftlichkeit der 
Betriebe. Maßnahmen sollten mit den Landwirten ergriffen werden und nicht gegen sie. 

Die Energiewende für Schleswig-Holstein nutzen 
Wir setzen auf eine Energiewende, die Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und 
Nachhaltigkeit miteinander vereint. Ziel ist es, Strategien für eine Dekarbonisierung des 
Energiesektors und einen sinnvollen Ausbau von erneuerbaren Energien (EE) zu 
erarbeiten, die sowohl die Akzeptanz in der Bevölkerung finden als auch 
Standortfaktoren und die Auswirkungen auf die Umwelt bei der Planung 
miteinbeziehen. Als Land zwischen den Meeren haben wir in Schleswig-Holstein das 
große Glück, zukünftig mehr Strom aus EE zu gewinnen als wir verbrauchen. 
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Beim Ausbau der EE müssen Einzelfallentscheidungen getroffen werden, die negative 
Auswirkungen (z.B. bei Windkraft Schlagschatten, Vogelschlag) berücksichtigen. Für den 
Ausbau der Windenergie fordern wir die Planung aus einem Guss: Die Einpreisung der 
Entsorgungskosten und die Erarbeitung einer Entsorgungsstrategie muss bereits bei 
der Genehmigung vorgenommen werden. Wir sehen die Offshore-Produktion als die 
beste Möglichkeit, um den Ausbau der Windkraft bürgerfreundlich voranzutreiben. 
Ein wichtiger Punkt für die Akzeptanz in der Bevölkerung ist die Wertschöpfung in der 
Region. Für Schleswig-Holstein sehen wir großes Potential in der Wasserstoff-
Technologie. Es gilt daher, die Sektorenkopplung weiter voranzutreiben und Projekte zu 
entwickeln, die beweisen, dass ökonomisch tragfähige, industriefähige Modelle möglich 
sind.  

Daher fordern wir: 
• einen sinnvollen Ausbau der Erneuerbaren Energien, der Standortfaktoren sowie die 

Auswirkungen auf die Umwelt bei der Planung mit einbezieht. 
• die Wertschöpfung der Region zu fördern, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu 

steigern, indem wir die Sektorenkopplung weiter beschleunigen. 
• die Ansiedlung von energieintensiver Industrie voranzutreiben, um überschüssigen 

Strom in Zukunft effektiv nutzen zu können. Beispielsweise können Rechenzentren 
aufgebaut und die entstehende Abwärme für die Beheizung von Gewächshäusern 
genutzt oder in das Fernwärmenetz eingespeist werden. 

• Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass mit Hilfe von „power-to-gas“-Verfahren 
überschüssiger Strom genutzt werden kann, um grünen Wasserstoff herzustellen. 
Wasserstoff kann in Gasnetze einspeist und zur Produktion von klimafreundlichen 
Kraftstoffen genutzt werden. Hierfür gilt es, Modellprojekte und Initiativen zu fördern 
sowie bürokratische Hürden abzubauen. 

• Regionale Umwandlungs- und Speicheranlagen endlich von Steuern und 
Netzentgelten zu befreien 

• Neben „power-to-gas“ auch andere Ansätze der Energiespeicherung/-gewinnung zu 
erproben und in Pilotprojekten zu fördern, um als Innovationsland wieder Vorreiter zu 
werden. 

Climate Engineering 
Die durchschnittliche Erderwärmung von 1,5 Grad ist nur mit drastischer 
Emissionsreduktion allein nicht mehr zu erreichen. Verschiedene Methoden des Climate 
Engineerings (CE) sind in der Lage, Kohlendioxid der Atmosphäre zu entziehen. Es 
bedarf aber auch hier einer sinnvollen Abschätzung, inwiefern eine globale Nutzung mit 
anderen Nachhaltigkeitszielen und dem Umweltschutz vereinbar ist. Dennoch sehen wir 
im Sektor CE eine der großen Zukunftsbranchen unserer Zeit. Da noch keine der CE-
Technologien für den großtechnischen Maßstab geeignet ist und durch mangelnden 
politischen Willen eine ausreichende Erprobung bis jetzt aussteht, fordern wir Julis: 
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• Die Durchführung von Pilotprojekten und Feldversuchen, um mögliche CE-
Technologien im großindustriellen Maßstab marktfähig zu machen. 

• die Standortfaktoren von SH zu nutzen, um eine mögliche Vorreiterstellung im Bereich 
des CE einzunehmen. 

• Natural Climate Solutions durch Aufforstung der Wälder in SH und die Renaturierung 
der Küsten zu fördern, um Klima und Umwelt und Tierschutz pragmatisch miteinander 
zu vereinen, da SH im Ländervergleich mit 10,3% Waldfläche im Ländervergleich weit 
zurückliegt. 

Klimaschutz vor Denkmalschutz 
Denkmalschutz ist ein wichtiges Instrument, um denkmalwürdige Bauten vor dem 
Rückbau oder der Zerstörung zu bewahren. Im 21. Jahrhundert sollte es jedoch Priorität 
haben, Energieeffizienz zu sanieren und die Erzeugung von erneuerbarer Energie auf 
denkmalgeschützten Bauten zu ermöglichen.  

Deshalb fordern wir Jungen Liberalen: 
• Das Anbringen von z.B. Solarplatten zur Erzeugung von Erneuerbaren Energien in das 

Denkmalschutzgesetz aufzunehmen und es dem Besitzer des Objektes selbst zu 
überlassen, ob er dafür geeignete Flächen nutzen möchte. 

• Umbauten im der Energieeffizienz im Denkmalschutzgesetz zu ermöglichen. 

Technologischer Fortschritt als Motor für Schifffahrt und Umwelt 
Die Schifffahrt hat für Schleswig-Holstein eine große wirtschaftliche Bedeutung. Um 
diesen Wirtschaftszweig langfristig zu sichern und zu fördern, setzen wir uns für einen 
nachhaltigen Seeverkehr ein. Hierbei wird auf die Entwicklung von fortschrittlichen 
Antriebstechniken und Technologien zur Reduktion von Schadstoffen gesetzt, anstatt 
mit starrer Verschärfung von Grenzwerten, die die maritime Wirtschaft schädigen. Ein 
wichtiger Baustein ist dabei der Ausbau des Landstromangebots für im Hafen liegende 
Schiffe. 

Daher fordern wir: 
• e i n e v e r s t ä r k t e Fö r d e r u n g v o n Fo r s c h u n g u n d E n t w i c k l u n g z u 

Reduktionsmöglichkeiten von Schadstoff-Emissionen in den Küstengebieten, Häfen 
und Seewegen 

• eine Nutzungsgebühr für die Nutzung von Schiffsdiesel, damit der Landstrom 
gegenüber der Stromproduktion durch schiffeigene Dieselmotoren konkurrenzfähig 
wird. 

• einen weiteren Ausbau der LNG-Technik als Brückentechnologie für den Einstieg in 
Power-to- Gas /Power-to-Liquid-Prozesse. 
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Küsten- und Meeresschutz 
Zwischen Nord und Ostsee gelegen, hat der Schutz der Meere und der Küsten für 
Schleswig- Holstein eine besonders hohe Priorität. Meeresschutz ist eine 
Zukunftsaufgabe. Unsere Meere sind einzigartige Ökosysteme, ein wichtiger 
Klimaregulator und versorgen uns gleichzeitig mit Nahrungsmitteln und anderen 
Ressourcen. Weltweit haben die Meere bisher etwa ein Drittel der menschengemachten 
CO2-Emissionen aufgenommen. Diese Speicherfähigkeit ist eng mit dem ökologischen 
Zustand verbunden, weshalb es gilt, Meeres- und Küstenökosysteme auch im Sinne des 
Klimaschutzes wieder in einen gesunden Zustand zu versetzen. 
Der Zustand unserer Meere verschlechtert sich auch durch die Überfischung sowie 
Meeresverschmutzung zunehmend. Der Eintrag von Plastikmüll und Chemikalien stellen 
eine zunehmende Gefahr für Nord- und Ostsee dar. Sie haben einen negativen Effekt 
auf die Artenvielfalt und sind ein zusätzlicher Stressfaktor für Flora und Fauna. Wir setzen 
uns dafür ein, dass Nord- und Ostsee wieder in einen gesunden Zustand versetzt 
werden. Wir wissen, dass regionale Anstrengungen den Zustand unserer Meere nicht 
alleine verbessern können. Dennoch gilt es, als Vorbild voranzugehen und im Kleinen 
Lösungen zu erarbeiten, die dann gemeinsam mit den Anrainerstaaten umgesetzt 
werden können. E in wicht iges Gremium zum Erreichen umwelt - und 
klimaschutzpolitischer Ziele im Ostseeraum ist die Baltic Parlamentary Sea Conference, 
die es für das Voranbringen schleswig-holsteinischer Interessen noch besser zu nutzen 
gilt. 

Hierzu fordern wir: 
• den Eintrag von Plastik in die Umwelt durch Ressourcen- und Umweltabgaben und 

Stärkung von Recycling zu reduzieren. 
• Plastik aus den Meeren zu beseitigen. Für Forschungsinitiativen, und regionale 

Modellprojekte, die sich mit der Entfernung von wie beispielsweise Urlaub für das 
Meer, sollen finanzielle Mittel bereitgestellt werden. 

• Geisternetze aus dem Meer zu bergen. Bestehende Initiativen, die zurzeitehrenamtlich 
bei der Bergung von Netzen helfen, sollen finanziell unterstützt werden. 

• den Eintrag von Fischernetzen in die Meere reduzieren, indem wir ein Anreizsystem 
entwickeln, welches das fachgerechte Entsorgen alter Netze mit anschließendem 
Recycling fördern. 

• Möglichkeiten zum Recycling von Altnetzen als Ergänzung zu bereits bestehenden 
Initiativen weiter erforschen. 

• Entwicklung von autonomen Robotern zum Auffinden und der anschließenden 
Bergung von Netzen und anderem Müll zur fördern. 

• die Entwicklung eines Systems unterstützen, welches die Auffindung und Bergung von 
umherschwimmenden Geisternetzen fördert. 

• den Schutz besonderer Ökosysteme wie Seegras- und Salzwiesenzu fördern. 
• generelle Kite-Surf-Verbote im Wattenmeer abzulehnen. Besonders schützenswerte 

Zonen sind hingegen für alle Wassersportler, Spaziergänger und Wasserfahrzeuge zu 
sperren. 
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Fischerei in Nord- und Ostsee 
Wie in vielen anderen Meeresgebieten sind auch die Fischbestände in Nord- und 
Ostsee in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen. Fangmethoden 
müssen so gewählt werden, dass der Meeresumwelt nicht noch mehr Schaden 
zugeführt wird und sich das Ökosystem und die Bestände erholen können. Gleichzeitig 
hat Fischereien Schleswig-Holstein eine Tradition, ebenso wie der Angeltourismus 
Schutzzonen, Mindestgrößen und Schonzeiten sind wichtig, um den Fischbestand 
langfristig zu sichern. Regularien sollten aber so gewählt werden, dass Angeln und 
nachhaltige Fischerei auch in der Zukunft an den schleswig-Holsteinischen Küsten 
möglich ist. 

Hierzu fordern wir: 
• einen konsequenten Einsatz auf internationaler Ebene, die Berufsfischerei in 

Schutzgebieten zu unterbinden. 
• die Einhaltung von Fangverboten in Schutzgebiete wirksam zu kontrollieren und 

illegale Fischerei zu unterbinden. 
• eine konsequentere Zertifizierung der verkauften Fische und transparente 

Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher, damit nachhaltiger 
Fischkonsum möglich wird 

• die Forschung an alternativen Fischfangmethoden zu unterstützen. 

Munitionsaltlasten und Schiffswrack 
Alleine in der deutschen Nord- und Ostsee liegen 1,6 Mio. Tonnen Munition. Durch die 
fortschreitende Korrosion der Behälter gelangen immer mehr toxische Substanzen, wie 
TNT, DNB und Blei ins Meer. Die Altlasten müssen innerhalb der nächsten Jahre 
geborgen werden, da eine weitere Zersetzung der Stahlkörper und eine daraus 
folgende Freisetzung der enthaltenen Stoffe signifikante Schäden für das Ökosystem 
Ostsee zur Folge hätte. Aufgrund der Verantwortlichkeit des Bundes sind die hierfür 
benötigten Gelder durch diesen zur Verfügung zu stellen, die Erarbeitung eines 
umfassenden Bergungskonzepts muss mit den betroffenen Bundesländern erfolgen. 
Schleswig-Holstein verfügt über eine besondere Kompetenz, da führende involvierte 
Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft bereits ansässig sind. Gleichzeitig sehen wir in 
der Beseitigung der Munitionsaltlasten auch eine wirtschaftliche Chance für unsere 
Region. Für die Bergung wird eine Räumungsplattform benötigt, deren Entwicklung 
gerade in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht wurde. 
Vor den deutschen Küsten liegen über 2500 Schiffswracks, die zum Großteil ebenfalls 
aus den Weltkriegen stammen. Die Tanks vieler Schiffe enthalten auch heute noch große 
Mengen Öl. Die Stahlkörper der Tanks korrodieren immer weiter, sodass große Mengen 
Öl drohen, in den kommenden Jahren ins Meer zu laufen. Schnelles Handeln ist 
erforderlich um einen Schaden von sensiblen Lebensräumen, wie beispielsweise dem 
Wattenmeer zu verhindern. Ein Abpumpen des Öls ist technisch nur so lange möglich, 
wie die Stahlkörper stabil sind. 
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Wir werden 
• in Kooperation mit dem Bund und den betroffenen Ländern einen umfassenden 

Konzeptentwurf für eine langfristige und umweltschonende Beseitigung der Altlasten 
erarbeiten. 

• eine juristische Entität zur Koordination der großflächigen Munitionsräumung schaffen 
einen Sachverständigenrat aus Behörden, Wissenschaft und Industrie einrichten 

• Pilotprojekte zur Beseitigung von versenkter Munition schnellstmöglich realisieren. 
Hierzu eignet sich zum Beispiel das Versenkungsgebiet Kollberger Heide. 

• Schleswig-Holstein zur Leuchtturmregion für die Beseitigung von Munition im Meer 
machen und die wirtschaftliche Perspektive der Munitionsbeseitigung für die hiesigen 
Werften nutzen. 

• uns weiterhin auf Bundesebene für die Bereitstellung der für die Beseitigung 
notwendigen Gelder einsetzen und zusätzlich finanzielle Mittel von Landesseite zur 
Verfügung stellen. 

• Forschungsvorhaben, welche sich mit der Thematik Munition im Meer beschäftigen, 
weiter unterstützen. 

• die Aufnahme und Zusammenführung aller Daten zu versenkter Munition und 
Altlasten, sowie von Schiffswracks im einem umfassenden Kataster ermöglichen 

• das Abpumpen von Altöl von vor der Küste liegenden Schiffswracks schnellstmöglich 
in die Wege zu leiten. Hierbei muss eine Risikoanalyse erfolgen, von welchen Schiffen 
im Falle eines Durchrostens und einer Freisetzung der enthaltenen Stoffe die größte 
Gefahr ausgeht. 

Küstenschutz 
Der steigende Meeresspiegel gefährdet unsere Küste und auch das Leben der dort 
lebenden Bevölkerung. Der Küstenschutz, der durch eine Deichpflege und 
Sandvorspülung betrieben wird, ist damit Teil des Bevölkerungsschutzes. Die Jungen 
Liberalen Schleswig-Holstein setzen sich für einen umfassenden Küstenschutz ein, der 
die bestehenden Küstenlinien sinnvoll schützt. 

Landwirtschaft 
Schleswig-Holstein ist in vielerlei Hinsicht durch die Landwirtschaft geprägt: das 
Landschaftsbild, die Kultur, die Wirtschaft und sogar soziale Strukturen werden durch 
die landwirtschaftlichen Strukturen beeinflusst. Die Erhaltung der Kulturlandschaft, die 
Versorgung mit regionalen qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und Existenzen im ländlichen Raum werden durch unsere heimische 
Landwirtschaft ermöglicht. Somit betreffen politische Entscheidungen, die sich auf die 
Landwirte und ihre Betriebe auswirken, unmittelbar den gesamten ländlichen Raum. Wir 
stehen fest an der Seite der Landwirte und setzen uns dafür ein, dass Landwirtschaft und 
das Leben im ländlichen Raum auch in Zukunft eine Perspektive in Schleswig-Holstein 
hat. 
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Als Teil den des europäischen Binnenmarktes stehen die heimischen Landwirte in 
starker Konkurrenz mit Betrieben aus dem Ausland. Dort gelten schon jetzt in der Regel 
weniger strenge Auflagen und Regularien. Eine weitere Verschärfung auf regionaler 
Ebene hätte zur Folge, dass viele weitere Betriebe aufgeben und landwirtschaftliche 
Produkte dann verstärkt aus dem Ausland bezogen werden müssten. 
Die Landwirte in SH sind bei einem großen Teil der Bevölkerung zu Unrecht in Verruf 
geraten und eine Vielzahl der Umweltprobleme wird auf sie abgewälzt. Auch wir 
erkennen, dass im Agrarsektor ein hoher Handlungsbedarf besteht. Die Politik hat in 
den vergangenen Jahrzehnten mit ihren politischen Entscheidungen darauf hingewirkt, 
dass Betriebe immer größer wurden. Im Bereich der Tierhaltung war es gewünscht, dass 
auf geringer Fläche möglichst viele Tiere gehalten wurden, um Lebensmittel zu einem 
möglichst geringen Preis anzubieten. Aktuell findet auf politischer und gesellschaftlicher 
Ebene ein Umdenken in Richtung einer umweltfreundlicheren Landwirtschaft und mehr 
Tierwohl statt. Wir müssen den Landwirten die Chance geben, sich auf diese neue 
Rahmenbedingungen einzustellen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Betriebe in dieser 
Zeit des Wandels unterstützt und ihr Fortbestand gesichert wird. Nur so können wir die 
Versorgung mit Nahrungsmitteln bester Qualität auf den Höfen sichern. 

Landwirtschaft als Wirtschaftszweig in der Region 
Die Landwirtschaft ist schon jetzt ein wichtiger Wirtschaftszweig in Schleswig-Holstein. 
Den landwirtschaftlichen Betrieben sind unterschiedlichste Unternehmen vor- oder 
nachgelagert, wie beispielsweise die Pflanzen- und Tierzucht, Handelsunternehmen und 
landtechnische Betriebe. Wir setzen uns dafür ein, dass die gesamte Branche weiterhin 
wettbewerbsfähig bleibt. So schaffen wir es, Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der 
Region zu halten. Als Gunststandort hat Schleswig-Holstein die beste Voraussetzung, um 
auch in Zukunft, wenn der voranschreitende Klimawandel die Produktion von 
Lebensmittel in vielen Regionen erschweren oder gänzlich unmöglich machen wird, 
weiterhin als Standort für den Anbau von Lebensmitteln zu dienen. Diese Lage gilt es, 
nachhaltig zu nutzen und Perspektiven für den Agrarsektor zu entwickeln. Wir sehen ein 
großes Potential, Gründungen speziell im Agrarsektor zu fördern. Die Aus- und 
Weiterbildung im Agrarbereich ist eine Stärke von Schleswig-Holstein. 

Hierzu fordern wir: 
• den Abbau bürokratischer Hürden und Dokumentationspflichten, um Betriebe zu 

entlasten 
• Bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften, die über die EU-Vorschriften für den 

gemeinsamen Binnenmarkt hinausgehen, abzulehnen, um für einen wirklich 
chancengleichen Wettbewerb zu sorgen. 

• Betriebsübernahmen durch Übernahmeprämien bzw. Investitionszuschüsse für 
Modernisierungsmaßnahmen attraktiver zu machen. 

• den Ausbau der Existenzgründungsberatung und einen organisierten 
Wissensaustausch 

• zwischen den Gründern und Landwirten zu fördern. 
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• Vereinfachte Genehmigungsverfahren für den Neubau von Stallungen, um bauliche 
Veränderungen zur Erfüllung von Tierschutzstandards schneller und kostengünstiger 
vornehmen zu können. 

• Strukturordnende Flur-Maßnahmen für Landwirte nutzbar machen. 
• Überprüfung von Nischen-Produktionsmodellen, beispielsweise der mechanischen 

Unkrautbekämpfung, im landwirtschaftlichen Bereich, um eine mögliche Entwicklung 
von Schleswig-Holstein als Produktionsstandort in diesem Bereich zu evaluieren. 

Strukturwandel in der Landwirtschaft 
Den aktuell stattfindenden Wandel in der Landwirtschaft gilt es, von politischer Seite zu 
begleiten und punktuell zu fördern. Wir sind der festen Überzeugung, dass die 
Digitalisierung und die Technisierung in der Landwirtschaft dazu beitragen, diese noch 
klima- und umweltfreundlicher zu gestalten und Betriebe für die Zukunft 
wettbewerbsfähig zu machen. Durch neue Technologien können arbeitslastige Arbeiten 
wieder verstärkt in einem Hochlohnland, wie Deutschland es ist, angesiedelt werden. 
Investitionen in moderne Technik machen landwirtschaftliche Betriebe in unserem Land 
konkurrenzfähig, schaffen Arbeitsplätze und schonen gleichzeitig durch regionale 
Erzeugung und Vermarktung die Umwelt, da lange Transportstrecken vermieden 
werden. Wir orientieren unsere Agrarpolitik an den aktuellen Forschungsergebnissen 
und setzen auf den Einsatz von Zukunftstechnologien der Wissenschaft. 
Präzisionsbodenverarbeitungsmethoden ermöglichen beispielsweise durch die GPS 
gesteuerte Düngung und Spritzung, enorme Mengen an Düngmaterial und 
Schädlingsbekämpfungsmittel einzusparen. Grundlage hierfür ist der Breitbandausbau 
im ländlichen Raum. Gerade die grüne Gentechnik bietet ein hohes Potential an 
Einsparungen von sowohl Dünge- als auch Pflanzenschutzmitteln. In Ergänzung dazu 
muss auch die (Neu-) Zulassung von Pflanzenschutzmitteln angepasst werden, wofür wir 
uns auf Bundesebene, sowie auf europäischer Ebene einsetzen werden. 
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft ist mehr als der Ersatz von vorhandener 
Technik. Es müssen die Anwender geschult und Nachwuchskräfte gerade im Bereich der 
Datenauswertung geschult werden. Entsprechende Programme sind in Kooperation mit 
den Kammern, Berufsschulen und Universitäten zu entwickeln. 
Sowohl die anstehende Aufstellung des nationalen Strategieplans zur Umsetzung der 
gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der nächsten Förderperiode als auch die nähere 
landesrechtliche Ausgestaltung von Bundes- und Landesförderprogrammen wollen wir 
insbesondere auch zur Verbesserung der Situation für Hofnachfolger und Junglandwirte 
nutzen. 
Die Gesellschaft wollen wir durch gezielte Verbraucherbildung sowie eine erhöhte 
Präsenz der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit wieder positiv für die heimische 
Landwirtschaft sensibilisieren. 
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Hierzu fordern wir: 
• den flächendeckenden Breitbandausbau hin zu einer 100 prozentigen Abdeckung der 

Haushalte die Forschung im Bereich grüner Gentechnik auf Bundesebene 
voranzutreiben. 

• die Förderung der Forschung zu klimaschonenden Pflanzenschutzmitteln unterstützen 
eine Zulassung von Pflanzenschutzmitteln an deren zusätzlichen Nutzen gegenüber 
Bestandslösungen zumessen, wie es ähnlich in der Humanmedizin bei neuen 
Medikamenten der Fall ist. 

• europäische Mittel, wie beispielsweise die Europäische Innovationspartnerschaft, für 
die Entwicklung von Zukunftstechnologien stärker einzusetzen 

• Fördermittel zur Forschung an emissionsmindernde Haltungstechniken in der 
Tierhaltung zur Verfügung zu stellen. 

• ein Teil der Fördertöpfe mit einem klar vorgegebenen Entwicklungsziel so 
auszugestalten, dass ein niedrigschwelliger Zugang zu kleineren Fördersummen 
ermöglicht wird, um kurze Testphasen für die Erprobung neuer Ideen zu ermöglichen. 

• eine Image-Kampagne für die Landwirtschaft, um das Arbeiten in diesem Sektor 
attraktiv zu gestalten und Fachkräfte in diesem Bereich zu gewinnen.  

Kampfansage an den militanten Tierschutz 
I n S c h l e s w i g - H o l s t e i n n e h m e n d i e E i n b r ü c h e u n d G e w a l t t a t e n v o n 
Tierschutzvereinigungen gegenüber der Landwirtschaft in ihrer Anzahl und Schwere zu. 
Tierschutz darf nicht unter dem Deckmantel der Verbrechensaufklärung verübt und 
dadurch als politisch motivierte Gewalt gerechtfertigt werden. Dies dient ebenso dem 
Schutz und der Stärkung tatsächlich gemeinnützig agierender Organisationen. Wir 
erkennen an, dass die Einhaltung der Tierschutzstandards nicht ohne regelmäßige und 
strenge Kontrollen gewährleistet werden kann. Diese müssen jedoch durch den Staat 
erfolgen. Damit hat die überwältigende Mehrheit der Landwirte ein Beleg für ihr 
vorbildliches Verhalten und die wenigen schwarzen Schafe werden vom Rechtsstaat zur 
Verantwortung gezogen. 

Daher fordern wir: 
• dass die Gemeinnützigkeit entsprechend straffälliger oder zu Gesetzbruch 

aufrufender Körperschaften überprüft wird und gegebenenfalls genauso wie ihre 
Steuerbegünstigungen aberkannt werden. Hierfür setzen wir uns auf Bundesebene 
ein. 

• dass in Extremfällen zudem überprüft werden soll, ob diese als terroristische 
Vereinigung einzustufen sind. 

• dass die Veterinärämter so personell und finanziell ausgestattet werden, dass sie 
verlässlich und regelmäßig das Tierwohl überprüfen können. 
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Wolf ins Jagdrecht 
Der Wolf ist wichtiger Waldbewohner, jedoch zugleich eine Bedrohung für Nutztiere 
und Menschen. Die Existenz von Landwirten ist ohne angemessenes Wolfsmanagement 
und entsprechend weitere Ausbreitung des Wolfs langfristig bedroht. Denn vor allem 
„Problem Wölfe“ reißen regelmäßig vor allem Schafe und zerstören so die 
Lebensgrundlage des Landwirts. 

Daher fordern wir: 
• die Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht der Länder und des Bundes und die 

Lockerung des strengen Schutzes dieser Art auf EU-Ebene zu prüfen. 

Gänsefraß stoppen! 
Die außer Kontrolle geratene Ausbreitung der Nonnen- und Graugänse führt zu der 
Zerstörung landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Gänsefraß sowie die massive 
Verkotung der Flächen vor allem an der Westküste. Die Auswirkung sind massive 
Ernteausfälle sowie die Krankheitsgefahr für die Nutztiere, welche die Lebensgrundlage 
der heimischen Landwirtschaft gefährden. Aufgrund des aktuellen Bestandes ist die EU-
Artenschutzliste entsprechend zu überarbeiten, die Bejagung der Bestände zu 
intensivieren und weitere bestandsreduzierende Maßnahmen zu prüfen. Bis zur 
Umsetzung effektiver bestandssenkender Maßnahmen müssen die Landwirte 
umfassend entschädigt werden. 

Daher fordern wir: 
• die Verlängerung der Jagdzeiten für Kanada- und Nonnengänse 
• dass für ein effektives Bestandsmanagement diese Gänse unbürokratisch gejagt und 

geschossen werden dürfen. 

VI – Innen und Recht – für ein Land, das für den Menschen da ist. 
Ein funktionsfähiger liberaler Rechtsstaat ist für die Jungen Liberalen Schleswig-Holstein 
die Voraussetzung für die Ausübung von Freiheit, für das Miteinander und die 
Demokratie. Funktionsfähigkeit bedeutet dabei die Ausstattung mit den notwendigen 
Mitteln in finanzieller sowie personeller Hinsicht, moderne Strukturen zur schnelleren 
Durchsetzung der Bürgerrechte und -anliegen sowie nicht zuletzt die Konzentration auf 
die wesentlichen Aufgaben des Staates. Dort, wo es den Staat braucht, muss er 
handlungsfähig sein. Er darf nicht zur Bremse des Bürgers werden, sondern muss mit 
der gesellschaftlichen Dynamik mithalten können. Nur so können Sicherheit und Freiheit 
gleichermaßen gewährleistet werden. 

Die Verwaltung ins 21. Jahrhundert versetzen 
Unsere Verwaltung darf nicht länger die Bremse sein, sondern muss sich an das Tempo 
des Fortschritts anpassen. Daher wollen wir unnötige Bürokratie abbauen und Prozesse 
verschlanken. Verwaltung ist zudem kein Selbstzweck sie muss für die Menschen da sein 
und sich an ihre Bedürfnisse anpassen. 
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Deshalb wollen wir: 
• Die Erstbeschaffung und Pflichterneuerung von persönlichen Dokumenten kostenfrei 

machen. 
• einen digitalen Zugang zu allen Behörden in allen Angelegenheiten für Bürger und 

Unternehmen ermöglichen. Diese sollen nutzerzentriert ausgestaltet werden, um 
Zugangsbarrieren abzubauen. Ein analoges Angebot soll daneben bestehen bleiben. 

• flexiblere Öffnungszeiten der Verwaltungsstellen, um einen effektiveren Zugang zu 
ermöglichen. 

• für eine bessere Erreichbarkeit soll geprüft werden, ob Bürgerbüros auch mobil oder 
in privater Trägerschaft in Nahversorgungseinrichtungen wie Supermärkten oder 
Paket-Shops umgesetzt werden können. 

• Behörden zu One-Stop-Shops zu machen, um die Prozesse der Verwaltung 
insbesondere bei Unternehmensgründungen zu beschleunigen. 

• die öffentliche Verwaltung für Entwicklungen der modernen Arbeitswelt weiter zu 
öffnen, um attraktive Jobperspektiven auch für junge und qualifizierte Arbeitskräfte zu 
bieten. 

Für die Rechtsstaatlichkeit - Justiz modernisieren 
Die Justiz soll die Menschen vor der Willkür staatlicher Machtausübung schützen und für 
alle Rechtsuchenden zugänglich sein. Es ist essenziell, sie gut und zeitgemäß zu 
organisieren und auszustatten. 
Um die Qualität unseres Justizsystems zu erhalten, bedarf es gründlicher und 
verantwortungsbewusster Arbeit aller Verantwortungsträger. Nur so kann der Bürger 
das Vertrauen in die Justiz bewahren. Es gilt somit, ein attraktives Arbeitsfeld zu 
schaffen, das der modernen Welt im Wandel gerecht wird. Qualität und Effektivität 
dürfen nicht mehr Gegensätze in einem handlungsfähigen Rechtsstaat bilden. 

Dazu wollen wir: 
• Die weitere Anhebung der Besoldung für Richter und Staatsanwälte, um für 

qualifizierte Juristen eine Perspektive zu schaffen und nicht Abstriche in den 
Anforderungen für ein Richteramt machen zu müssen. 

• Den Ausbau von Mediationsstellen und Schiedsgerichten, um Gerichte gerade im 
Bagatellbereich zu entlasten und Bürgern effektive Hilfe an die Hand zu geben. 

• Die Entlastung von Richtern durch die Ausgliederung administrativer Aufgaben und 
Kompetenzverstärkung bei Rechtspflegern und Geschäftsstellen. 

• Die konsequente Umsetzung des sog. „Paktes für den Rechtsstaat“ und die damit 
verbundene Schaffung neuer Richterstellen in Schleswig-Holstein. 

• Gerichtsvollzieher sollen künftig eine zentralisierte Ausbildung im Rahmen eines 
Fachhochschulstudiums absolvieren, um der immer komplexeren Rechtslage gerecht 
werden zu können. 

• Die Einführung eines weiteren Standorts für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in 
Schleswig- Holstein, um Verfahrensdauer und Überlastung zu reduzieren. 
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Digitale Justiz - Entlastung durch technischen Fortschritt ermöglichen 
Die Digitalisierung als wichtige Aufgabe der kommenden Generation darf auch nicht 
vor der Justiz halt machen. Eine moderne Justiz trägt zur Beschleunigung und damit zur 
Rechtssicherheit im Staat bei. Recht muss verständlicher und erreichbarer für den 
einzelnen Bürger werden und deswegen an moderne Informationsquellen angepasst 
werden.  

Dazu fordern wir: 
• Die Ermöglichung digitaler Gerichtsverhandlungen in dafür geeigneten Verfahren, 

sodass Gerichtskosten minimiert und Zeitaufwand gespart werden kann. 
• Die Abwicklung geringfügiger Forderungen über kostengünstige, vollständig 

digitalisierte Verfahren, um Gerichte zu entlasten und Mehrbelastungen für Bürger zu 
vermeiden. 

• Einen „Digitalpakt Justiz“ zwischen Bund und Ländern nach dem Vorbild für Schulen. 
Digitalisierung von Verfahren setzt die entsprechende Ausrüstung voraus. Justiz bleibt 
dadurch auch in Krisenzeiten handlungsfähig. 

• D a s b e s o n d e r e e l e k t r o n i s c h e A n w a l t s p o s t f a c h a l s z e n t r a l e s 
Kommunikationsinstrument ist zukunftstauglich und systemstabil auszugestalten und 
muss immer wieder auf Sicherheit und Datenlücken überprüft werden. Schleswig-
Holstein muss seine Vorreiterstellung verteidigen. Insbesondere die Möglichkeiten für 
Home-Office und Laptopnutzung müssen oberhalb des Bundestrends bleiben. 

Justizvollzug reformieren 
Die Freiheitsstrafe ist einer der schwerwiegendsten Eingriffe in die Grundrechte, der 
dem Staat zur Verfügung steht. Dementsprechend wichtig ist es, den Justizvollzug so 
auszurichten, dass Menschen in Haft nur von den Einschränkungen betroffen sind, die 
notwendig sind, um die mit der Freiheitsstrafe verfolgten Ziele zu erreichen. Hauptziel 
ist und bleibt für uns die Resozialisierung. 
Ausreichend Personal und einheitliche Standards sind wichtig, um die Einschränkungen 
durch die Freiheitsstrafe auf das Notwendige zu beschränken. Es gibt große 
Herausforderungen für die medizinische Versorgung im Justizvollzug, denen mit 
geeigneten Maßnahmen begegnet werden muss. 

Wir wollen: 
• die Haftentschädigung erhöhen und regelmäßig an die Inflationsrate anzupassen. 
• das Justizvollzugsrecht in die Juristenausbildung und insbesondere die 

Fachanwaltsausbildung Strafrecht aufnehmen. 
• die Privatisierung des Justizvollzugs ausschließen. 
• die Ausbildung der Beschäftigten standardisieren, die Weiterbildung zu fördern und 

daran bessere Aufstiegs- und Eingruppierungsperspektiven zu knüpfen. 
• für sämtliche Aufgaben im Justizvollzug ausreichend Personal zur Verfügung stellen; 

dabei sind zusätzliche Aufgaben zu berücksichtigen, z.B. die Abschiebungshaft und 
die Mitwirkung bei der Unterbringung nach § 126a StPO. 

• Landesstandards für im Vollzug erlaubte und verbotene Sachen setzen. 
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• den Schutz vor Gewalt in der Haft, sowohl für Beschäftigte als auch für Inhaftierte, 
sowie die Suizidprävention zu verbessern. 

• einen Epidemieplan für den Justizvollzug zu entwickeln, der Beschäftigte wie auch 
Inhaftierte schützt und gleichzeitig verhindert, dass nicht infizierte Inhaftierte isoliert 
werden. 

• Die medizinische Ausstattung der Vollzugsanstalten zu überprüfen, auch mit Blick auf 
Risikogruppen wie Senioren im Strafvollzug. 

• Die Arbeitsbedingungen und Eingruppierungsperspektiven für medizinisch 
ausgebildete Beschäftigte zu verbessern. 

• Die Zusammenarbeit von Justizvollzug und kriminologischer Forschung zu verbessern, 
z.B. durch Einrichtung eines kriminologischen Dienstes. 

• Resozialisierungs- und Rückfallevaluationen durchzuführen, die den Erfolg einzelner 
Maßnahmen auch aus Sicht der ehemals Inhaftierten betrachten. 

• Die Betreuung von Inhaftierten, die als Gefährder angesehen werden, durch speziell 
auf die jeweilige Ideologie geschulte Vollzugsbeschäftigte durchführen zu lassen und 
nachweislich erfolgreiche Deradikalisierungsprogramme zu nutzen. Wenn möglich, 
sind Gefährder von für Radikalisierung anfälligen Gefangenen, z.B. Erstinhaftierten, zu 
trennen. Vollzugsöffnende Maßnahmen und den offene Vollzug, insbesondere kurz vor 
der Haftentlassung, stärken, z.B. nach schwedischem Vorbild. 

• Telefongespräche erleichtern, z.B. indem bei Vergabe an Anbieter stärker auf geringe 
Kosten geachtet und Erreichbarkeit von Behördenrufnummern gewährleistet wird. 

• Besuchsmöglichkeiten verbessern, insbesondere um den Umgang von Kindern und 
Jugendlichen mit ihren inhaftierten Eltern zu gewährleisten. 

• Mutter-Kind-Haftplätze auch für Väter zu öffnen. 
• Die Einrichtung eines Justizvollzugsbeauftragten wie in NRW oder eines überörtlichen 

Vollzugsbeirats nach Berliner Vorbild prüfen; dafür sind Regeln aufzustellen, damit der 
Justizvollzug wirksam kontrolliert und die Empfehlungen klar kommuniziert werden 
können. 

• Ein Projekt zur digitalen Teilhabe wie “Resozialisierung durch Digitalisierung” aus 
Berlin in Schleswig-Holstein umzusetzen. 

Jugendlichen eine zweite Chance geben – Freiheitsstrafen vermeiden,  
Übergang von der Jugendstrafe verbessern 
Straffällige Jugendliche verdienen eine zweite Chance und sind vor den negativen 
Effekten einer Haft zu schützen. Daher sind Freiheitsstrafen für sie zu vermeiden und 
andere Maßnahmen stärker als bisher in den Vordergrund zu stellen. Jugendlichen, die 
in Haft waren, ist der Übergang von der Freiheitsstrafe in ein selbstbestimmtes Leben zu 
erleichtern.  

Wir fordern daher: 
• die Jugendlichen während der Haft zu schützen und insbesondere bei der 

pädagogischen Ausbildung der Vollzugsbeschäftigten Schwerpunkte bei der Gewalt- 
und Suizidprävention zu setzen. 
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• eine umfassende Entlassbegleitung sicherzustellen, bei der die Justizvollzugsanstalt 
mit den Akteuren des Hilfesystems und privaten Akteuren, einschließlich 
ehrenamtlichen Initiativen, kooperiert. 

• von anderen Bundesländern zu lernen, z.B. Erkenntnisse aus dem Projekt „Dresdner 
Neuanfang (D-N-A)“ und aus dem hessischen Projekt “Arbeitsmarktintegration für 
jugendliche Strafentlassene” für Schleswig-Holstein zu verwerten. 

• Modelle zur Selbstverwaltung und Demokratisierung im Jugendvollzug zu entwickeln. 

Polizei und innere Sicherheit neu ausrichten - Im Zweifel für die Freiheit 
Die Gewährleistung öffentlicher Sicherheit zählt zu den Kernaufgaben des 
demokratischen Rechtsstaats. Dies darf aber nicht zur anlasslosen Überwachung von 
Menschen oder zu einem Generalverdacht gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen 
führen. Im Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit gilt: im Zweifel für die Freiheit. 
Statt zusätzlicher Überwachungsmöglichkeiten wollen wir eine effektive 
Kriminalprävention und eine zukunftsorientierte Personalpolitik bei der Polizei. 

Chancen statt Strafen - Ursachenforschung und Hilfsangebote verbessern 
Eine weitere Verschärfung des Strafrechts und der Strafverfolgungsmaßnahmen lehnen 
ab, da sie zu schwerwiegenden Grundrechtseingriffen führen. Wir setzen auf 
Ursachenforschung und Hilfsangebote, besonders für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene. Denn effektive Kriminalprävention schützt vor Straftaten und entlastet die 
Polizei. 

Wir wollen: 
• die finanzielle und personelle Stärkung der zuständigen Behörden. 
• mehr Aufklärungsarbeit in sozialen Brennpunkten, z.B. durch Streetworker und 

Suchtberatungen ermöglichen. Hierzu müssen die entsprechenden finanziellen Mittel 
bereit gestellt werden. 

• mehr Ursachenforschung in den einzelnen Bereichen (z.B. Kinder- und 
Jugendkriminalität oder Kriminalität im sozialen Nahraum) und passgenaue 
Maßnahmen auf Grundlage der gewonnen Erkenntnisse. 

• keine Ausdehnung des Doppelverfolgungsverbotes bei neuen Beweisen. Der 
Rechtsfrieden ist Kern eines Rechtsstaats. 

Personalpolitik bei der Polizei modernisieren 
Für uns gehört zu einem handlungsfähigen Rechtsstaat auch eine gut ausgebildete und 
angemessen ausgestattete Polizei, die auf immer komplexere Aufgaben vorbereitet ist. 

Hierzu fordern wir: 
• Dass das Land sich für bundesweit einheitliche Standards für die Ausbildung, 

Einstellung und Besoldung von Polizeivollzugsbeamten einsetzt. 
• Die Stelle eines vom Innenministerium unabhängigen Polizeibeauftragten beim 

Landtag zu schaffen. 
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• Den Auswahltest und das System der Bewertung der sportlichen Leistungen zu 
überprüfen. Bei den sportlichen Voraussetzungen sind einheitliche Standards, auch 
unabhängig vom Geschlecht, anzuwenden. 

• Eine Sportfördergruppe bei der Landespolizei einzurichten, um Spitzensportler 
Rahmen einer dualen Karriere im Sport eine abgesicherte berufliche Zukunft zu bieten 
und qualifiziertes Personal für die Polizeiarbeit zu gewinnen und zu erhalten. 

• Die Zahl der Polizeivollzugsbeamten so zu erhöhen, dass auch im ländlichen Raum 
Präsenz und angemessene Reaktionszeiten sichergestellt sind. 

• Verwaltungs- und Technikstellen mit dafür ausgebildetem Personal zu besetzen und 
die Vollzugspolizei entsprechend zu entlasten. 

• Den Beschäftigten regelmäßige Weiterbildungen zu ermöglichen, Spezialisierung und 
Fachkarrieren zu fördern und bei entsprechender Eignung auch außerpolizeiliche 
We i t e r b i l d u n g e n u n d S t u d i e n z u f ö rd e r n , l e t z t e re s o l l e n a n e i n e 
Mindestbeschäftigungszeit geknüpft werden. 

• In der Aus- und Weiterbildung stärker auf aktuelle Herausforderungen einzugehen, 
insbesondere auf Strukturen des politischen Extremismus, Verschwörungsideologien 
und Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit wie Antisemitismus, 
Antiziganismus und Rassismus sowie deren Erscheinungsformen im Internet. 

Effektive Gefahrenabwehr statt Generalverdacht 
Für die Freiheit der einzelnen Bürger ist es essentiell, dass die Privatsphäre und die 
ungestörte Grundrechtsausübung gewährleistet sind. Dafür darf niemand einem 
Generalverdacht ausgesetzt sein. Stattdessen sind zur Gefahrenabwehr spezifische 
Maßnahmen erforderlich, die regelmäßig auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft 
werden. 

Wir fordern daher: 
• keine Gebühren für polizeiliche Maßnahmen wie Anhalte- und Sichtkontrollen, 

Identitätsfeststellungen oder Platzverweise zu erheben. 
• bei Anhalte- und Sichtkontrollen sowie bei Identitätsfeststellungen einen Nachweis 

über die Kontrolle auszustellen, damit den Betroffenen der Rechtsweg dagegen 
tatsächlich offensteht. 

• Abfragen personenbezogener Daten in polizeilichen Datenbanken nachvollziehbar zu 
gestalten und sie einem Aktenzeichen oder einer individuellen Kennung zuordnen zu 
können. 

• eingesetzte Überwachungssoftware regelmäßig von unabhängigen Experten 
überprüfen zu lassen, insbesondere mit Blick auf die Fragen, wofür die Software 
eingesetzt wurde, ob sie zum Ermittlungserfolg beigetragen hat und welche anderen 
technischen Maßnahmen zur Verfügung gestanden hätten. 

• die Aufnahme in die Datei „Gewalttäter Sport“ an eine rechtskräftige Verurteilung zu 
knüpfen und die stille Aufnahme in die Datei zu beenden. 

• dass keine Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes/-konsums gegen 
Hilfesuchende stattfinden, wenn Polizei, Rettungsdienst oder medizinisches Personal 
wegen eines Notfalls kontaktiert werden; entsprechende Beweiserhebungs- oder 
Beweisverwertungsverbote sind in die StPO aufzunehmen. 

48



Kommunales - Bürgernähe schaffen, Eigenverantwortung stärken 
Die Kommunen stellen das Rückgrat unseres Landes dar. Die räumliche Nähe zu den 
kommunalpolitischen Themen führt zu einer besonderen Wichtigkeit und Betroffenheit 
für die Einwohner. Es braucht leistungsfähige Kommunen, welche die Interessen der 
Bürger umsetzen können. Die Stärke einer Kommune wirkt sich auf die Lebensqualität 
vor Ort aus. Zudem wollen wir die Teilhabe von Bürgern an demokratischen Prozessen 
stärken, indem wir die Anforderungen für Volksbegehren senken. 

Wir wollen: 
• eine Angleichung des Kommunalwahlrechts an das Landtagswahlrecht: Durch die 

Einführung einer Erst- und Zweitstimme auch auf kommunaler Ebene würde das 
Wahlsystem aufgewertet und verständlicher. Die Bürger könnten dann auch im 
gesamten Gemeindegebiet die Liste einer Partei wählen, die ggf. nicht überall auch 
einen Direktkandidaten aufstellen kann. 

• dort, wo es möglich und sinnvoll ist, die Aufgabenwahrnehmung vom Land auf die 
bürgernähere Kommunalverwaltung zu übertragen und die Kommunen mit den zur 
Bewältigung notwendigen Mitteln auszustatten. 

• die Förderung und Struktur des Landesdemokratiezentrums Schleswig-Holstein 
ausbauen, um Demokratie- und Menschenfeindlichkeit zu bekämpfen und 
Demokratieförderprojekte in den Kommunen zu stärken. Dafür sollen die 
bestehenden Landesförderprogramme ausgebaut und ergänzt werden. 

• die benötigte Anzahl an Unterschriften für ein Volksbegehren auf 5% der 
Wahlberechtigten oder auf 80.000 Stimmen absenken. 

• die Zeitspanne eines Volksbegehrens von 6 auf 12 Monate erweitern. 
• die Möglichkeit der Übernahme der Stimmen aus der Volksinitiative für das 

Volksbegehren, sofern die Person im Vorhinein (im Zuge des ersten Unterschreibens) 
ihr Einverständnis dazu gegeben hat. 

• die dahingehende Änderung des Verfahrens zum Einreichen der Stimme für ein 
Volksbegehren. 

• dass das Unterstützen eines Volksbegehrens künftig ebenfalls durch Listen außerhalb 
des Rathauses möglich sein soll. 

Eine Stärkung des Ehrenamtes 
Viele Bereiche das öffentlichen Lebens wären ohne Ehrenamtliche nicht möglich. Das 
Ehrenamt muss durch mehr Anerkennung aller ehrenamtlich Tätigen gestärkt werden. 
Dabei muss der Staat soziales Engagement würdigen und den Zugang zu 
ehrenamtlichen Tätigkeiten vereinfachen, um dadurch die Bereitschaft zur Übernahme 
sozialer Verantwortung zu fördern. 

Dafür wollen wir: 
• eine Erweiterung der sog. Ehrenamtskarte um weitere Angebote, insbesondere beim 

ÖPNV. 
• einen Ausbau der Ehrenamtsmesse, um mehr Menschen für ehrenamtliches 

Engagement zu begeistern. 
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• das Land soll im Rahmen der Versicherung unterstützend eingreifen, um den 
Ehrenamtlichen mehr Sicherheit zu verschaffen. 

• eine stärkere Kooperation zwischen Schulen in Trägerschaft mit lokalen Vereinen, 
insbesondere im Bereich Sport. 

• die Einführung eines Beratungsangebots für Ehrenamtliche, die sich Hass und 
anderweitigen Angriffen ausgesetzt sehen. 

Master of Desaster: Katastrophenschutz in SH stärken 
Das Leben, die Gesundheit und die Freiheit von Menschen in Schleswig-Holstein 
können durch Katastrophen wie Extremwetterereignisse, aber auch (Cyber-) Angriffe auf 
die kritische Infrastrukturen bedroht werden. Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat uns 
gezeigt, wie wichtig es ist, dass Rettung und Notfallversorgung im Katastrophenfall 
funktionieren. Durch den Klimawandel werden extreme Wetterlagen häufiger auftreten. 
Es gilt, Verwaltung und andere kritische Infrastrukturen auf extreme Ereignisse 
vorzubereiten und widerstandsfähiger zu machen. Durch schnelle Reaktionen lassen 
sich die Schäden begrenzen, die durch Katastrophen entstehen. Dafür sind Notfallpläne 
unerlässlich, die auf der Grundlage aktueller Erkenntnisse über das Notfallmanagement 
erstellt wurden. Außerdem müssen Frühwarnsysteme geprüft und an die heutige Zeit 
angepasst werden. Es gilt, jetzt zu planen, um im Notfall vorbereitet zu sein. Wir wollen 
Menschen, die sich im Rettungsdienst und in der Gesundheitsversorgung haupt- oder 
ehrenamtlich engagieren bestmöglich unterstützen. 

Wir werden: 
• Wissenschaftlich begleitet Szenarien für mögliche Katastrophen entwickeln und dabei 

die Erkenntnisse über die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe in RLP und NRW 
wie auch die Erkenntnisse zur Bewältigung der SarsCov2-Pandemie zu 
berücksichtigen. 

• Beim Erstellen der Pläne klare Regeln aufzustellen, unter welchen Voraussetzungen 
Katastrophensituationen als beendet angesehen werden und wie Notfallmaßnahmen 
geordnet auslaufen können. 

• Das Katastrophenschutzgesetz und den Katastrophenschutzplan weiterentwickeln 
sowie die Planungshilfe zur Folgenbewältigung am Beispiel Stromausfall, um weitere 
Szenarien zu ergänzen. 

• Finanzielle Mittel für die Bereitstellung einer Notfallversorgung, auch für Blackout-
Szenarien zur Verfügung zu stellen. 

• Soziale Einrichtungen, Bildungs- und Kultureinrichtungen und private Akteure, auch 
kleine Unternehmen, bei der Verbesserung ihres Notfallmanagements zu unterstützen. 

• Freiwilligen die Möglichkeit geben, sich an Katastrophenschutzübungen zu beteiligen 
und sich auf Hilfspflichten im Sinne des Katastrophenschutzgesetzes vorzubereiten. 

• In allen Schulen während der Schulzeit Kurse zum Verhalten im Notfall und zur 
physischen und psychischen Ersten Hilfe anzubieten. 

• Bei der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung neben den Kliniken auch 
Arztpraxen, Apotheken, Kranken- und Altenpflege, einschließlich der häuslichen 
Pflege, und Psychotherapie berücksichtigen. 
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• Verwaltungsverfahrens- und Formvorschriften so anpassen und flexibilisieren, dass sie 
eine schnelle und geordnete Verteilung von Hilfsgütern, Prüfung von Anträgen zur 
Auszahlung von Hilfsgeldern und einen beschleunigten Wiederaufbau ermöglichen. 

• Die Landes- und Kreisverwaltungen zur Hauptquelle für schnelle und zuverlässige 
Informationen machen; dafür sind für die Verwaltungen Kommunikationskonzepte zu 
erstellen und Beschäftigte in der Krisenkommunikation zu schulen, auch im Hinblick 
auf Social Media. 

• Die Justiz einschließlich des Justizvollzugs so aufstellen, dass sowohl die gerichtliche 
Prüfung jeder Form der Haft und der freiheitsentziehenden Maßregeln als auch die 
gerichtlichen Verfahren in Betreuungs-, Gewaltschutz- und Kindschaftssachen jederzeit 
gewährleistet sind. 

• Kommunen bei Projekten unterstützen, die zur schnelleren Rettung oder 
Wiederherstellung der Versorgung im Notfall beitragen, wie z.B. das Projekt Inselnetz 
der Versorgungsbetriebe Bordesholm. 

• Bei der Erstellung und Umsetzung der nationalen Resilienzstrategie und bei Initiativen 
des BBK zum Schutz Kritischer Infrastrukturen aktiv mitwirken. 

• Sirenen zum Bevölkerungsschutz wieder an das Katastrophenschutznetz anschließen 
bzw. neu errichten, um die Bevölkerung effektiv vor Katastrophen zu warnen. 

Religion in einem säkularen Staat 
Die Religionsfreiheit ist eine der tragenden Säulen unseres liberalen Rechtsstaats. 
Gleichzeitig ist eine Trennung von Staat und Kirche für uns unabdingbar. Ein 
freiheitlicher Staat muss dem Einzelnen auch den Raum lassen, sich gegen den Glauben 
zu entscheiden. Nur ein Staat, der Kirche und Glauben konsequent dem nichtstaatlichen 
Bereich zuordnet, tritt allen Religionen und Weltanschauungen gleich gegenüber. Eine 
Ve r m e n g u n g v o n S t a at u n d Re l i g i o n i s t d a g e g e n z w a n g s l ä u fi g m i t 
Ungleichbehandlungen verbunden. 
Zudem muss sichergestellt werden, dass jeder seine Religion frei von Anfeindungen 
und Hass ausleben kann. In den vergangenen Jahren hat die Anzahl antisemitische 
Straftaten immer weiter zugenommen. Deutschland hat durch seine Historie eine 
besondere Verantwortung dieser Entwicklung entschlossen entgegenzutreten. 
Wir bekennen uns klar für das jüdische Leben in Deutschland und die Legitimität des 
Staates Israel. 
Der politische und radikale Arm des Islams muss mit allen rechtsstaatlichen Mitteln 
bekämpft werden. Wir haben in Deutschland ein in den letzten Jahren steigendes 
Potenzial an Islamismus. Ebenso stehen einige muslimische Dachverbände nicht mit 
beiden Beinen auf dem Boden unserer Verfassung und stellen somit eine Gefahr für 
unsere Bürger und unsere freiheitlich demokratische Grundordnung dar. 
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Deshalb fordern wir: 
• die Schüler aller Schulformen sollen statt an einem Bekenntnisunterricht an einem 

wertneutralen Religionskunde- und Ethikunterricht teilnehmen. In der Oberstufe soll 
den Schülern zur Wahl gestellt werden, ob sie an einem vertiefenden allgemeinen 
Religionskundeunterricht oder einem vertiefenden Philosophieunterricht teilnehmen 
möchten. 

• das schleswig-holsteinische Feiertagsgesetz dahingehend abzuändern, dass die an 
den stillen Feiertagen Karfreitag, Volkstrauertag und Totensonntag geltenden Verbote 
angepasst werden. Sport-, Tanz- und Musikveranstaltungen sowie Versammlungen, die 
in geschlossenen Räumen stattfinden, sind vom Verbot auszunehmen, sofern sie nicht 
mit erheblicher Lärmentwicklung verbunden sind. 

• die Landesregierung auf, mehr finanzielle Mittel bereitzustellen, um eine 
umfangreichere Forschungsarbeit im Bereich der antisemitischen Straftaten zu leisten. 
Dabei soll es insbesondere um eine feinere Unterscheidung zwischen religiös und 
politisch motivierten Straftaten gehen. Zudem soll es möglich sein, die Urheber und 
ihre Weltbilder in Zukunft klar zu identifizieren. Entsprechende Ergebnisse sollen in 
den Ausbildungsalltag der Polizei einfließen. 

Privater Anbau von Cannabis 
In Zukunft wird es möglich sein, Cannabis in lizensierten Geschäften zu erwerben. Wir 
möchten, dass auch der private Anbau von Cannabis zur Deckung des Eigenbedarfs 
legalisiert wird. Hierzu fordern wir, dass Schleswig-Holstein ein Modellprojekt ausruft, 
bei welchem der Anbau von bis zu drei Cannabis-Pflanzen zur Deckung des 
Eigenbedarfes erlaubt wird. Eine mögliche Grenze des Eigenbedarfes ist an die 
Anbaumenge anzupassen. 

Glücksspiel effizient regulieren 
Für viele Menschen ist Glücksspiel ein geschätztes Kulturgut und erfreut sich seit vielen 
Jahren einer großen Beliebtheit. Wir möchten, dass diejenigen, die Glücksspiel 
betreiben, in einem regulierten Umfeld spielen. Nur so sind Spielerschutz und der 
Jugendschutz möglich. Unser Ziel ist es daher, eine höhere Kanalisierungsquote zu 
erreichen und dadurch einen effektiven Spielerschutz zu ermöglichen. 
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Hierzu fordern wir: 
• Den Wechsel von einer Spieleinsatzsteuer zu einer Bruttospielertragssteuer. 
• Die Option, die Maßnahmen zum Spielerschutz (Einzahlung, Einsatz, Umsatz, 

Mindestspieldauer) an die eigenen finanziellen Möglichkeiten anzupassen. 
• Die Aufhebung des Verbots der para l le len Nutzung verschiedener 

Glücksspielangebote. 
• Die Ausweitung des OASIS Spielersperrsystems auf alle Glücksspielangebote 
• Es ist davon auszugehen, dass eine Änderung des GlüStV 2021 auf Initiative von 

Schleswig- Holstein unrealistisch ist. 

Deshalb fordern wir zusätzlich: 
• Schleswig-Holsteins Ausstieg aus dem GlüStV 2021 zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 
• Eine praxisorientierte Glücksspielregulierung mit dem Ziel einer hohen 

Kanalisierungsquote durch das Land Schleswig-Holstein nach dem Vorbild von Malta 
und Großbritannien.
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